
Amtsblatt 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 

20. Jahrgang Potsdam, den 5. April 2011 Nummer 2 

I. Amtlicher Teil 

Inhaltsverzeichnis 

Bildung 

Verwaltungsvorschriften über den Strahlenschutz in Schulen 
(VV-Strahlenschutz – VVStrl) vom 23. Februar 2011  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Verwaltungsvorschriften zur Auslegung der Bestimmungen der Kita-Personalverordnung durch das 
Landesjugendamt Brandenburg – VVKitaPersV 
vom 14. März 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Katalog der zugelassenen Schulbücher im Land Brandenburg für das Schuljahr 2011/2012  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Seite 

14 

18 

22 

II. Nichtamtlicher Teil 

Hinweise zur VV-Strahlenschutz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 



14 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 2 vom 5. April 2011 

I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Verwaltungsvorschriften

über den Strahlenschutz in Schulen 


(VV-Strahlenschutz - VVStrl)


Vom 23. Februar 2011

Gz.: 14.6 - 533 00


Aufgrund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S.78) bestimmt die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport: 

Inhaltsübersicht 

1 - Allgemeines 
2 - Strahlenschutzverantwortlicher, Strahlenschutzbeauftragte 
3 - Genehmigungen und Anzeigen 
4 - Erwerb radioaktiver Stoffe, Inbetriebnahme von Röntgen

einrichtungen 
5 - Umgang mit radioaktiven Stoffen und Betrieb von Rönt

geneinrichtungen 
6 - Abgabe von radioaktiven Stoffen zur weiteren Verwen

dung oder zur Entsorgung, Beendigung des Betriebs von 
Röntgeneinrichtungen 

7 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Anlage:	 Verfahren zum Erwerb und zur Aktualisierung der 
Fachkunde 

1 - Allgemeines 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften regeln den Umgang mit ra
dioaktiven Stoffen und den Betrieb von Röntgeneinrichtungen 
auf der Grundlage der Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 
2001 (BGBl. I S. 1714) in der jeweils geltenden Fassung und 
der Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) in der 
jeweils geltenden Fassung in den Schulen in öffentlicher Trä
gerschaft. Den Schulen in freier Trägerschaft wird empfohlen, 
die Verwaltungsvorschriften entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Strahlenschutzverordnung wurde im Jahr 2001 neu er
lassen und trat am 1. August 2001 in Kraft. Auf Grund der 
Übergangsregelungen des § 117 ist die bis dahin geltende Strah
lenschutzverordnung aus dem Jahr 1989 in der Fassung der Be
kanntmachung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1321, 1926), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 18. August 1997 (BGBl. I 
S. 2113) ebenfalls noch relevant. Zum besseren Verständnis 
wird in diesen Verwaltungsvorschriften die geltende Strahlen
schutzverordnung als „Strahlenschutzverordnung 2001“ und die 

vor dem 1. August 2001 geltende Strahlenschutzverordnung als 
„Strahlenschutzverordnung 1989“ bezeichnet. 

2 - Strahlenschutzverantwortlicher, 
Strahlenschutzbeauftragte 

(1) Strahlenschutzverantwortlicher im Sinne der Strahlenschutz
verordnung und der Röntgenverordnung ist der Schulträger. 
Der Schulträger kann die Schulleiterin oder den Schulleiter zur 
Wahrnehmung von Aufgaben des Strahlenschutzverantwort
lichen in der jeweiligen Schule bevollmächtigen. Er soll die 
Schulleiterin oder den Schulleiter mindestens zur Bestellung 
von Lehrkräften zu Strahlenschutzbeauftragten bevollmächti
gen. Die grundsätzliche Verantwortung verbleibt beim Schul
träger. 

(2) Die Aufgaben des Schulträgers als Strahlenschutzverant
wortlicher ergeben sich aus der Strahlenschutzverordnung und 
der Röntgenverordnung. Hierzu gehören insbesondere: 

a)	 die Bereitstellung von geeigneten Räumen, Schutzausrü
stungen und Geräten sowie Kontrolle der Einhaltung der 
entsprechenden Schutzvorschriften zur Vermeidung unnö
tiger Strahlenexpositionen von Personen und Umwelt, 

b)	 die Anzeige oder Mitteilung des Erwerbs von radioaktiven 
Stoffen sowie die Anzeige der Inbetriebnahme von Schul
röntgeneinrichtungen gemäß der Röntgenverordnung bei der 
zuständigen Behörde, eine Abschrift ergeht an die Schule, 

c)	 die Beantragung der Genehmigung gemäß § 7 der Strah
lenschutzverordnung 2001 und die Anzeige gemäß § 4 der 
Strahlenschutzverordnung 1989 zum Umgang mit radio
aktiven Stoffen, Strahlenquellen und Vorrichtungen bei der 
zuständigen Behörde, eine Abschrift ergeht an die Schule, 

d)	 die Mitteilung der Bestellung und des Ausscheidens von 
Strahlenschutzbeauftragten an die zuständige Behörde, der 
Fachkundenachweis ist beizufügen, 

e)	 der Erlass einer Strahlenschutzanweisung, 

f) 	 die Anzeige oder die Mitteilung über die Abgabe oder den 
sonstigen Verbleib von radioaktiven Stoffen sowie die Mit
teilung der Beendigung des Betriebes von Schulröntgen
einrichtungen bei der zuständigen Behörde, eine Abschrift 
ergeht an die Schule. 

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter bestellt für den Schul
träger (Strahlenschutzverantwortlicher) Lehrkräfte zu Strahlen
schutzbeauftragten unter Angabe der Aufgaben, des innerschu
lischen Entscheidungsbereichs und der zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben notwendigen Befugnisse. Der Lehrerrat ist gemäß § 66 
Nummer 6 des Personalvertretungsgesetzes zu beteiligen. Die 
zu Strahlenschutzbeauftragten bestellten Lehrkräfte nehmen 
diese Aufgabe im Rahmen ihres Dienstes wahr. 

(4) Zu Strahlenschutzbeauftragten dürfen Lehrkräfte nur be
stellt werden, wenn sie die erforderliche Fachkunde im Strah
lenschutz durch eine Bescheinigung der zuständigen Behörde 
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nachweisen. Das Verfahren zum Erwerb und zur Aktualisie
rung der Fachkunde wird in der Anlage beschrieben. Die Aktu
alisierung der Fachkunde ist spätestens nach fünf Jahren durch
zuführen. 

(5) Die Strahlenschutzbeauftragten sind verpflichtet, die Einhal
tung der Strahlenschutzgrundsätze zu gewährleisten. Hierzu ge
hört insbesondere die Vermeidung unnötiger Strahlenexposi
tion von Personen und Umwelt. 

(6) Von den Strahlenschutzbeauftragen sind insbesondere fol
gende Aufgaben zu erfüllen: 

a)	 Erarbeitung und Aktualisierung von Strahlenschutzanwei
sungen, möglichst in Zusammenarbeit mit der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit, für den Schulträger, 

b)	 Durchführung, Überwachung und Dokumentation von Ex
perimenten mit radioaktiven Stoffen oder Röntgeneinrich
tungen einschließlich Aufsicht über die teilnehmenden Schü
lerinnen und Schüler, 

c)	 Unterweisung der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler so
wie des sonstigen Personals zum Umgang mit radioaktiven 
Stoffen oder zum Betreiben von Schulröntgeneinrichtungen, 

d)	 Bereitstellung des Textes der Strahlenschutzverordnung 1989 
und der Strahlenschutzverordnung 2001 oder der Röntgen
verordnung sowie der  Strahlenschutzanweisung, 

e)	 Buchführung über den Erwerb, die Verwendung und die 
Abgabe von radioaktiven Stoffen und die Stilllegung von 
Schulröntgeneinrichtungen, 

f)	 Führen eines besonderen Inventarverzeichnisses mit Kopien 
der Zulassungsscheine der vorhandenen Vorrichtungen und 
Schulröntgeneinrichtungen, 

g)	 jährlich am Ende eines Kalenderjahres Mitteilung über den 
Bestand an radioaktiven Stoffen mit einer Halbwertszeit 
von mehr als hundert Tagen an die zuständige Behörde über 
den Schulträger, 

h)	 Veranlassung der Dichtheitsprüfung bauartzugelassener Vor
richtungen gemäß Nummer 5 Absatz 4 beim Schulträger, 

i)	 Veranlassung der Strahlenschutzprüfung von Röntgenein
richtungen gemäß Nummer 5 Absatz 5 beim Schulträger, 

j)	 unverzügliche Mitteilung des Abhandenkommens radioak
tiver Stoffe an die zuständige Behörde und den Schulträger, 

k)	 unverzügliche Benachrichtigung der zuständigen Behörde 
und des Schulträgers über Fälle, in denen eine Röntgenein
richtung oder ein radioaktiver Stoff aus sicherheitstechni
schen Gründen nicht mehr benutzt werden kann, 

l)	 Unterrichtung des Schulträgers über die Schulleiterin oder 
den Schulleiter über alle Mängel, die den Strahlenschutz 
beeinträchtigen und Vorschlag von Schutzmaßnahmen, 

m) Vorbereitung der Brandbekämpfung mit der regional zu
ständigen Feuerwehr. 

(7) Schulträger, Strahlenschutzbeauftragte sowie Schulleiterin 
oder Schulleiter haben bei der Erfüllung der Aufgaben mit dem 
Lehrerrat und den Fachkräften für Arbeitssicherheit zusammen 
zu arbeiten. Lehnt der Schulträger die von Strahlenschutzbe
auftragten vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen ab, so hat er dies 
schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Dem Lehrerrat, der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und der zuständigen Behör
de ist eine Abschrift zu übergeben. 

3 - Genehmigungen und Anzeigen 

(1) Wer sonstige radioaktive Stoffe gemäß § 2 Absatz 1 des 
Atomgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ju
li 1985 (BGBl. I S. 1565) in der jeweils geltenden Fassung im 
Zusammenhang mit dem Unterricht in Schulen verwendet oder 
lagert, bedarf der Genehmigung gemäß § 7 der Strahlenschutz
verordnung 2001, wenn sowohl deren Aktivität als auch deren 
spezifische Aktivität oberhalb der Freigrenzen gemäß Anlage III 
Tabelle 1 Spalte 2 und 3 der Strahlenschutzverordnung 2001 
liegt. Die Genehmigung ist vom Schulträger bei der zuständi
gen Behörde zu beantragen. 

(2) Genehmigungsfrei können Vorrichtungen betrieben wer
den, deren Bauart gemäß der Strahlenschutzverordnung 2001 
zugelassen ist. Zulassungsvoraussetzung ist unter anderem, 
dass die Aktivität der eingefügten umschlossenen radioaktiven 
Strahler weniger als das Zehnfache der Freigrenze gemäß der 
Strahlenschutzverordnung 2001 beträgt. 

(3) Der Betrieb von bauartzugelassenen Schulröntgeneinrich
tungen ist gemäß § 4 Absatz 3 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 
Satz 1 und Anlage 2 Nummer 4 der Röntgenverordnung anzei
gepflichtig. Röntgeneinrichtungen, die nicht als Schulröntgen
einrichtungen zugelassen sind, dürfen in allgemeinbildenden 
Schulen nicht betrieben werden. 

(4) Gemäß der Übergangsvorschrift des § 117 Absatz 7 der 
Strahlenschutzverordnung 2001 und des § 45 Absatz 1 der 
Röntgenverordnung  ist die Verwendung und Lagerung folgen
der vor dem 1. August 2001 bauartzugelassener Vorrichtungen 
sowie vor dem 1. Juli 2002 bauartzugelassener Schulröntgen
einrichtungen weiterhin erlaubt: 

a)	 Vorrichtungen gemäß Anlage II Nummer 3.1 in Verbin
dung mit Anlage VI Nummer 3 der Strahlenschutzverord
nung 1989, die radioaktive Stoffe in offener Form enthal
ten, deren Aktivität das Zehnfache der Freigrenze gemäß 
der Strahlenschutzverordnung 1989 unterschreitet, 

b)	 Vorrichtungen gemäß Anlage II Nummer 3.2 in Verbindung 
mit Anlage VI Nummer 4 der Strahlenschutzverordnung 
1989, die umschlossene radioaktive Stoffe enthalten, deren 
Aktivität das Hundertfache der Freigrenze gemäß der Strah
lenschutzverordnung 1989 unterschreitet, 

c)	 bis zu zwei Neutronenquellen gemäß Anlage II Nummer 3.3 
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in Verbindung mit Anlage VI Nummer 5 der Strahlenschutz
verordnung 1989 und 

d)	 Röntgeneinrichtungen gemäß Anlage I Nummer 20 in Ver
bindung mit Anlage III Nummer 4 der Röntgenverordnung 
in der vor dem 1. Juli 2002 geltenden Fassung. 

(5) Die Anzeigen gemäß der Strahlenschutzverordnung 1989 
für die Verwendung und Lagerung der in Absatz 4 genannten 
Vorrichtungen gelten gemäß § 117 Absatz 7 der Strahlenschutz
verordnung 2001 fort, auch wenn deren Bauartzulassung vor 
dem 1. August 2001 erteilt worden ist und auch, wenn die Gül
tigkeitsdauer dieser Bauartzulassungen inzwischen abgelaufen 
ist. 

(6) Wenn Vorrichtungen, deren Bauartzulassung nicht mehr gül
tig ist, an einen anderen Schulträger (anderen Strahlenschutz
verantwortlichen) abgegeben werden sollen, muss dieser Emp
fänger vorher prüfen, ob eine Genehmigung gemäß § 7 der Strah
lenschutzverordnung 2001 einzuholen ist. Die Abgabe darf nur 
erfolgen, wenn eine notwendige Genehmigung bereits vorhan
den ist. 

(7) Der Umgang mit Vorrichtungen mit gültiger Bauartzulassung 
gemäß der Strahlenschutzverordnung 1989 unterliegt weiterhin 
dem Anzeigeverfahren der Strahlenschutzverordnung 1989. 

(8) Die Lagerung von Vorrichtungen, deren Bauart gemäß der 
Strahlenschutzverordnung 2001 zugelassen ist, ist genehmi
gungsfrei, sofern die Gesamtaktivität der radioaktiven Stoffe 
das Tausendfache der Freigrenzen der Anlage III Tabelle 1 
Spalte 2 der Strahlenschutzverordnung 2001 nicht überschrei
tet. 

4 - Erwerb radioaktiver Stoffe, 
Inbetriebnahme von Röntgeneinrichtungen 

(1) Radioaktive Stoffe, Strahlenquellen und Vorrichtungen dür
fen nur von Schulträgern für solche Schulen erworben werden, 
an denen die notwendigen räumlichen Voraussetzungen für ei
ne sachgerechte Lagerung gemäß Nummer 5 Absatz 3 dieser 
Verwaltungsvorschriften vorhanden sind und an denen Strah
lenschutzbeauftragte bestellt sind. Im Zweifelsfall soll beim 
Erwerb von radioaktiven Stoffen, Strahlenquellen und Vorrich
tungen die zuständige Behörde um Beratung gebeten werden. 

(2) Der Schulträger hat gemäß § 4 Absatz 3 der Röntgenverord
nung die Inbetriebnahme von Schulröntgeneinrichtungen der 
zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vorher anzuzei
gen. Eine Kopie des Zulassungsscheins und des Nachweises 
über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz (Fachkun
debescheinigung und Aktualisierungsnachweis) des Strahlen
schutzbeauftragten sind beizufügen. 

5 - Umgang mit radioaktiven Stoffen und Betrieb 
von Röntgeneinrichtungen 

(1) Mit Vorrichtungen, in die radioaktive Stoffe eingefügt sind 
und deren Bauart gemäß der Strahlenschutzverordnung 1989 

zugelassen wurde oder mit Schulröntgeneinrichtungen darf in 
Schulen nur in Anwesenheit und unter Aufsicht von Strahlen
schutzbeauftragten umgegangen werden. Sofern im Unterricht 
ausschließlich Vorrichtungen verwendet werden, deren Bauart 
gemäß § 25 der Strahlenschutzverordnung 2001 zugelassen 
wurde, ist die Bestellung von Strahlenschutzbeauftragten nicht 
erforderlich. Beim Umgang mit solchen Vorrichtungen ist je
doch von der Schulleiterin oder dem Schulleiter für den Schul
träger eine verantwortliche Lehrkraft für die Einhaltung der 
Pflichten eines Inhabers einer Bauartzulassung gemäß § 27 
Strahlenschutzverordnung 2001 zu benennen. 

(2) Schülerinnen und Schüler dürfen beim Betrieb von Rönt
geneinrichtungen und beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, 
Strahlenquellen und Vorrichtungen nur bei Anwesenheit und 
unter Aufsicht des zuständigen Strahlenschutzbeauftragten oder 
der verantwortlichen Lehrkraft gemäß Absatz 1 Satz 3 mitwir
ken. 

(3) Radioaktive Stoffe sind, solange sie nicht verwendet wer
den, so zu lagern, dass eine unnötige Strahlenexposition von 
Personen vermieden und ein Zugriff Unbefugter verhindert 
wird. Sie sind in einem verschließbaren Stahlblechbehälter auf
zubewahren, in dem neben den radioaktiven Stoffen keine wei
teren Gegenstände gelagert sein dürfen. Der Stahlblechbehälter 
muss fest verankert sein. Anlagen, Geräte, Schutzbehälter, Um
hüllungen und Schränke, in denen sich radioaktive Stoffe be
finden, sind mit dem Strahlenzeichen gemäß Anlage IX der 
Strahlenschutzverordnung 2001 deutlich sichtbar und dauer
haft zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muss zusätzlich 
die Worte „Vorsicht - Strahlung“ oder „Radioaktiv“ enthalten. 
Schutzbehälter, die mit dem Strahlenzeichen gekennzeichnet 
sind, dürfen nur zur Aufbewahrung von radioaktiven Stoffen 
verwendet werden. Wird ein Schutzbehälter für radioaktive Stof
fe außer Betrieb genommen, so muss die Kennzeichnung voll
ständig entfernt werden. Außerdem muss sichergestellt werden, 
dass keine Kontamination vorhanden ist. 

(4) Bauartzugelassene Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe ent
halten, sind alle zehn Jahre einer Dichtheitsprüfung durch ei
nen von der zuständigen Behörde bestimmten Sachverständi
gen zu unterziehen. Für die gemäß der Strahlenschutzverord
nung 1989 bauartzugelassenen Vorrichtungen gilt dies nur, wenn 
die Aktivität der enthaltenen radioaktiven Stoffe das Zehnfache 
der Freigrenzen gemäß Anlage III Tabelle 1 Spalte 2 der Strah
lenschutzverordnung 2001 überschreitet. Im Zweifelsfall soll 
die zuständige Behörde um Beratung gebeten werden. 

(5) Für Röntgeneinrichtungen hat eine Strahlenschutzprüfung 
durch Sachverständige in Zeitabständen von längstens 5 Jahren 
zu erfolgen. 

(6) Eine Vorrichtung, die infolge Abnutzung, Beschädigung oder 
Zerstörung nicht mehr den Vorschriften der Strahlenschutzver
ordnung 2001, den im Zulassungsschein bezeichneten, für den 
Strahlenschutz wesentlichen Merkmalen oder späteren Anord
nungen oder Auflagen der Zulassungsbehörde entspricht, darf 
nicht mehr verwendet werden. Der Strahlenschutzbeauftragte 
oder die verantwortliche Lehrkraft gemäß Absatz 1 Satz 3 hat 
unverzüglich die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, 
um Strahlenschäden vorzubeugen. Der Strahlenschutzbeauftrag
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te oder die verantwortliche Lehrkraft gemäß Absatz 1 Satz 3 hat 
die zuständige Behörde unverzüglich zu unterrichten. 

6 - Abgabe von radioaktiven Stoffen 

zur weiteren Verwendung oder zur Entsorgung,


Beendigung des Betriebs von Röntgeneinrichtungen


(1) Radioaktive Stoffe, die in der Schule nicht mehr verwendet 
werden sollen, sind zur weiteren Verwendung oder zur Entsor
gung abzugeben. Eine ausschließliche Lagerung ist in Schulen 
nicht gestattet. Die Abgabe ist vom Schulträger unverzüglich 
der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(2) Sofern im laufenden Schuljahr keine radioaktiven Stoffe für 
Experimente im Unterricht eingesetzt werden sollen, ist vom 
Strahlenschutzbeauftragten zu prüfen, ob ein Einsatz in folgen
den Schuljahren geplant ist. Ist kein weiterer Einsatz in den fol
genden Schuljahren vorgesehen, so muss über den Schulträger 
umgehend die Abgabe veranlasst werden. 

(3) Radioaktive Stoffe, mit denen nur aufgrund einer Genehmi
gung umgegangen werden darf, dürfen nur an Personen abge
geben werden, die die erforderliche Umgangsgenehmigung be
sitzen. Werden umschlossene radioaktive Stoffe zur weiteren 
Verwendung abgegeben, ist dem Erwerber gemäß § 69 Absatz 2 
der Strahlenschutzverordnung 2001 die Dichtheit der Umhül
lung und die Kontaminationsfreiheit nachzuweisen. 

(4) Die Abgabe oder Weitergabe von radioaktiven Stoffen, Strah
lenquellen oder Vorrichtungen an andere Schulen ist gemäß § 69 
der Strahlenschutzverordnung 2001 nur gestattet, wenn diese 
die in Nummer 4 Absatz 1 Satz 1 genannten Voraussetzungen 
erfüllen. Der Schulträger der Empfängerschule ist verpflichtet, 
den Erwerb unverzüglich der zuständigen Behörde mitzuteilen. 

(5) Die Beförderung von Schulquellen ist nach § 17 Absatz 1 
Nummer 2 der Strahlenschutzverordnung 2001 genehmigungs
frei, sofern die Voraussetzungen für freigestellte Versandstücke 
nach den Vorschriften der Gefahrgutverordnung Straße, Eisen
bahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) vom 17. Juni 2009 
(BGBl. I S. 1389) in der jeweils geltenden Fassung eingehalten 
werden. Insbesondere ist ein Begleitpapier mitzuführen. Fahr
zeuge, in denen sich radioaktive Stoffe, Strahlenquellen oder 
Vorrichtungen befinden, dürfen nicht unbeaufsichtigt bleiben. 

(6) Sofern radioaktive Stoffe als Abfall entsorgt werden sollen, 
hat dies durch behördlich zugelassene Fachfirmen zu erfolgen. 
Modalitäten zur Entsorgung können beim Landesamt für Um
welt, Gesundheit und Verbraucherschutz erfragt werden. 

(7) Über die Abgabe radioaktiver Stoffe ist die zuständige Be
hörde durch den Schulträger zu benachrichtigen. 

7 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. April 2011 in 
Kraft. Gleichzeitig treten die VV - Strahlenschutz  vom 9. Januar 
2004 (ABl. MBJS S. 2), geändert durch Verwaltungsvorschriften 
vom 12. Dezember 2008 (ABl. MBJS S. 440) außer Kraft. 

(2) Diese Verwaltungsvorschriften treten mit Ablauf des 31. März 
2016 außer Kraft. 

Potsdam, den 23. Februar 2010 

Die Ministerin

für Bildung, Jugend und Sport


Dr. Martina Münch


Anlage 

Verfahren zum Erwerb und zur Aktualisierung der Fach
kunde 

1. Erwerb und Aktualisierung der Fachkunde 

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz setzt sich aus 
der Sachkunde und einem erfolgreich besuchten Strahlenschutz
kurs (Erstkurs) zusammen. Die Sachkunde ist bei Lehrkräften, 
die eine dem Umgang mit radioaktiven Stoffen oder dem Be
trieb von Schulröntgeneinrichtungen entsprechende Lehrbefä
higung, beispielsweise für Physik oder Chemie, haben, aufgrund 
der Ausbildung und praktischen Erfahrung vorhanden. Die 
Fachkunde gilt fünf Jahre ab Ausstellungsdatum der Fachkun
debescheinigung. Sie muss vor Ablauf dieser Frist aktualisiert 
werden (Aktualisierungskurs). Bei Fristüberschreitung ist die 
Fachkunde wieder über einen Erstkurs zu erwerben. 

2. Bescheinigung der Fachkunde 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird nach erfolgrei
chem Besuch eines Erstkurses von der Kursstätte eine Teilnah
mebescheinigung ausgehändigt. Diese Bescheinigung und der 
Sachkundenachweis (Nachweis der entsprechenden Lehrbefä
higung) sind bei der zuständigen Behörde einzureichen, welche 
die Fachkunde im Strahlenschutz bescheinigt. Die Ausstellung 
der Fachkundebescheinigung erfolgt kostenfrei. 

Nach erfolgreichem Besuch eines Aktualisierungskurses wird 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Bescheinigung aus
gehändigt. Diese Teilnahmebescheinigung gilt zusammen mit 
der Fachkundebescheinigung als Nachweis der erforderlichen 
Fachkunde. Eine erneute Fachkundebescheinigung von der zu
ständigen Behörde ist nicht erforderlich. 

3. Organisation der Fortbildungsmaßnahmen 

Die Fortbildungsmaßnahmen zum Erwerb und zur Aktualisie
rung der Fachkunde werden im Staatlichen Schulamt Cottbus 
koordiniert. Die Teilnehmerzahl für die Erstkurse soll höch
stens 20 und für die Aktualisierungskurse höchstens 30 betra
gen. Die Lehrkräfte sind für die Teilnahme an den Fortbildungs
maßnahmen zum Erwerb und zur Aktualisierung der Fachkun
de im notwendigen Umfang freizustellen. Im Übrigen ist ent
sprechend den für die Fortbildung von Lehrkräften geltenden 
Regelungen zu verfahren. 
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Verwaltungsvorschriften zur Auslegung 

der Bestimmungen der Kita-Personalverordnung


durch das Landesjugendamt Brandenburg

VVKitaPersV


Vom 14. März 2011

Gz.: 22.1 - 740 19


1.	 Maßgaben für das Verwaltungshandeln des Landesju
gendamtes 

Im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben nach 45 ff. SGB VIII, 
insbesondere für die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb einer 
Einrichtung, die Zustimmung nach § 10 KitaPersV, die Bera
tung von Trägern, eine Tätigkeitsuntersagung oder bei Beschwer
den von Eltern, stellt die KitaPersV eine Grundlage des Ver
waltungshandelns des Landesjugendamtes dar. Bei den hierbei 
zu treffenden Beurteilungen wie auch bei der Ermessensausü
bung sind die folgenden Hinweise und Erläuterungen zu be
achten. Sie gewährleisten ein einheitliches Verwaltungshandeln 
und tragen zu dessen Transparenz, Planbarkeit und Verlässlich
keit bei. 

Die Prüfung des Landesjugendamtes beschränkt sich dabei auf 
die Gewährleistung des Kindeswohls; die grundsätzliche Ver
antwortung des Einrichtungsträgers für seine Personalentschei
dungen und seine Personalplanung wird nicht berührt. 

2.	 Hinweise und Erläuterungen zur Auslegung der Kita-
PersV 

Zu Abschnitt 1 KitaPersV - Personalbemessung für Kin
dertagesstätten 

Grundlage eines effektiven, an den Betreuungsnotwendigkei
ten orientierten Personaleinsatzes sind die Analyse der erwarte
ten Anwesenheitszeiten der Kinder und die pädagogische Kon
zeption der Einrichtung. Hieran hat sich die kurzfristige wie 
langfristige Personaleinsatzplanung (z. B. in Dienstplangestal
tung, Urlaubsplanung und Verteilung der Arbeitszeiten im Jah
resverlauf) zu orientieren. Unabhängig von der Einhaltung der 
in § 10 Abs. 1 KitaG sowie in den Regelungen der KitaPersV 
bestimmten Personalausstattung muss auch bei ungeplanten 
Personalfehlzeiten die Betreuung der Kinder sichergestellt sein. 

Die in § 5 Abs. 2 KitaPersV bestimmte Ausstattung mit Stel
lenanteilen dient der Wahrnehmung der pädagogischen Lei
tungsaufgaben (Anregung, Anleitung, Beratung, Koordination 
der Aufgabenwahrnehmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, Sorge für die Kommunikation zwischen den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern sowie mit den Eltern …). Der Träger ent
scheidet, ob und in welchem Ausmaß er der Leitungskraft Ver
waltungsaufgaben überträgt oder ob und wieweit er diese in 
seiner eigenen Verwaltung wahrnimmt. Werden z. B. Tätigkei
ten der Personalverwaltung, der Finanzwirtschaft, der Beauf
tragung, Überwachung und Abnahme von Bau- und Reparatur
maßnahmen, der Führung von Nachweisen etc. von Mitarbei
terinnen oder Mitarbeitern der Einrichtung wahrgenommen, so 
darf dies nicht zu einer Minderung des notwendigen pädagogi

schen Personals der Einrichtung führen, sondern ist zusätzlich 
zuzuweisen. 

Zu Abschnitt 2 KitaPersV - Qualifikation des pädagogi
schen Personals in Kindertagesstätten 

Die Eignung des pädagogischen Personals ist in Bezug auf das 
Aufgabenprofil der Einrichtung zu bewerten; die Eignung des 
einzelnen Mitarbeiters, der einzelnen Mitarbeiterin ist vor dem 
Hintergrund des Qualifikationsprofils des Gesamtteams und 
des jeweils vorgesehenen Arbeitsgebietes einzuschätzen. 

Zu § 7 - Persönliche Eignung 

Die persönliche Eignung ist bei Erzieherinnen und Erziehern 
von besonderer Bedeutung, da berufliches Handeln durch die 
Person der Fachkraft und in der Beziehung mit den Kindern zur 
Wirkung kommt. Es gibt kein fachliches Handeln, das persone
nunabhängig wäre. Insofern reicht es nicht aus, wenn die Fach
kraft die jeweils erforderliche fachliche und gesundheitliche Eig
nung aufweist, vielmehr muss sie darüber hinaus z. B. bezie
hungsfähig, feinfühlig, dialogfähig und belastbar sein. 

Daneben gelten die bundesgesetzlichen Vorgaben gemäß § 72a 
SGB VIII unmittelbar, wodurch der Einsatz von Personen, die 
wegen Sexualstraftaten oder Delikten an Kindern verurteilt 
wurden, in der Kinder- und Jugendhilfe verhindert werden soll. 
Dies wird durch ein erweitertes Führungszeugnis nachgewie
sen, das mindestens alle fünf Jahre aktualisiert werden muss. 

Zur gesundheitlichen Eignung wird auf die Vorschriften zu § 8, 
zur fachlichen Eignung auf die zu § 9f. der KitaPersV verwiesen. 

Zu § 8 - Gesundheitliche Eignung 

Das pädagogische Personal muss gemäß § 7 KitaPersV gesund
heitlich geeignet sein. Nach § 8 KitaPersV wird die gesund
heitliche Eignung durch eine entsprechende Bescheinigung des 
zuständigen Gesundheitsamtes belegt. Diese Bescheinigung 
muss belegen, dass die im Rahmen des notwendigen pädagogi
schen Personals zu beschäftigende Kraft in gesundheitlicher 
Hinsicht zur Ausübung ihrer Tätigkeit in einer Kindertagesstät
te geeignet ist (ähnlich §§ 1, 4 BbgSozBG für die staatliche 
Anerkennung in Sozialberufen). Die gesundheitliche Eignung 
bezieht sich auf die notwendigen körperlichen und gesundheit
lichen Voraussetzungen für die Wahrnehmung pädagogischer 
Aufgaben in einer Kindertagesstätte. 

Vorübergehende Erkrankungen oder Infektionen stellen nicht 
die gesundheitliche Eignung generell in Frage. Zwar unterlie
gen Kindertagesstätten den Regelungen des Infektionsschutz
gesetzes, sodass Personen, die an bestimmten Erkrankungen 
leiden, dessen verdächtig oder verlaust sind, nicht in Kitas tätig 
sein dürfen, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung 
der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu be
fürchten ist (§ 34 Infektionsschutzgesetz); auch können nach § 42 
Infektionsschutzgesetz bei bestimmten Krankheiten oder Infek
tionen Tätigkeits- oder Beschäftigungsverbote ausgesprochen 
werden, weil pädagogische Kräfte bei ihrer pädagogischen Ar
beit beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen von Le
bensmitteln in Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung 
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(Kitas gehören dazu) mit Lebensmitteln in Berührung kom
men. Gleichwohl ist die sogenannte seuchenhygienische Unbe
denklichkeit nicht Bestandteil der grundsätzlichen Feststellung 
der Eignung als pädagogische (Fach-) Kraft, sofern es sich nicht 
um eine dauerhafte Erkrankung oder Infektion handelt. 

Zu § 9 - Fachliche Eignung 

Zu § 9 Abs.1 

„Staatlich anerkannte Erzieherin/Erzieher“ sind die Absolven
tinnen und Absolventen des Bildungsgangs in der Fachrichtung 
Sozialpädagogik einer Fachschule nach Erteilung der staatlichen 
Anerkennung. 

„Staatlich anerkannte Sozialpädagogin/Sozialpädagoge“ sind 
die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiengangs 
„Bildung und Erziehung in der Kindheit“ an der Fachhoch
schule Potsdam nach Erteilung der staatlichen Anerkennung. 

Die gemäß Erzieheranerkennungsverordnung gleichgestellten 
Personen sind solche, die nur für einen Teilbereich der Kin
dertagesstätten ausgebildet sind. Sie sind für diesen Teilbe
reich als Fachkräfte anzusehen; also 

a) Kindergärtnerin oder Kindergärtner für den Kindergarten; 
b) Horterzieherin oder Horterzieher für den Hort; 
c) Heimerzieherin oder Heimerzieher für das Heim; 
d) Erzieherin oder Erzieher in Heimen und Horten für das 

Heim und für den Hort; 
e) Erzieherin oder Erzieher für Jugendheime für das Heim; 
f) Gruppenerzieherin oder Gruppenerzieher für den Kinder

garten; 
g) Erzieherin oder Erzieher in Jugendwerkhöfen für das Heim; 
h) Krippenerzieherin oder Krippenerzieher für die Krippe; 
i) Unterstufenlehrerin oder Unterstufenlehrer mit der Befähi

gung zur Arbeit in Heimen und Horten für das Heim und 
für den Hort; 

j) Unterstufenlehrerin oder Unterstufenlehrer mit der Befähi
gung zur Arbeit im Schulhort für den Hort; 

k) Unterstufenlehrerin oder Unterstufenlehrer mit der Befähi
gung zur Arbeit als Freundschaftspionierleiter für den Hort; 

l) Unterstufenlehrerin oder Unterstufenlehrer für den Hort; 
m) Freundschaftspionierleiterin oder Freundschaftspionierlei

ter für den Hort. 

Die Gleichstellung für den Teilbereich Krippe erhalten auch 

a) 	Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger mit zweieinhalb
jähriger Ausbildung bis zum Abschlussjahr 1975 und Me
dizinischer Fachschulanerkennung auf der Grundlage des 
§ 2 der Anordnung über die Medizinische Fachschulaner
kennung für Krankenschwestern und andere mittlere medi
zinische Fachkräfte vom 21. August 1975 (GBl. I S. 642) 
oder ohne Medizinische Fachschulanerkennung, wenn sie 
die Fachschulanerkennung hätten erhalten können; 

b) 	 Krankenschwestern und Krankenpfleger sowie andere mitt
lere medizinische Fachkräfte, die in Kindertagesstätten tä
tig sind und die die Teilnahme an der berufsbegleitenden 
Stufenausbildung, Qualifizierungsabschnitt A 3, im Um
fang von insgesamt 485 Stunden theoretischer Ausbildung, 

auf der Grundlage der „Grundsätze für die Weiterentwick
lung der Erwachsenenqualifizierung der mittleren medizi
nischen Fachkräfte und der Mitarbeiter ohne Hochschulbil
dung“, herausgegeben vom Ministerium für Gesundheits
wesen im April 1963, in dem in Artikel 3 des Einigungsver
trages genannten Gebiet nachweisen können. 

Geeignete pädagogische Fachkräfte sind z. B. die Absolventen 
der Fachhochschulbildungsgänge „Erziehung und Bildung im 
Kindesalter“ der Alice Salomon Hochschule Berlin, „Elemen
tare Pädagogik“ der Evangelischen Hochschule Berlin sowie 
„Bildung und Erziehung“ der Katholischen Hochschule für So
zialwesen Berlin. Absolventinnen und Absolventen anderer 
Hochschulstudiengänge sowie von Berufsakademien, die z. B. 
zum Abschluss als Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin und Sozi
alarbeiter/Sozialpädagoge führen, sind ebenfalls geeignete pä
dagogische Fachkräfte für die Arbeit in Kindertagesstätten, wenn 
diese Studiengänge dem Gemeinsamen Orientierungsrahmen 
„Bildung und Erziehung in der Kindheit“ entsprechen, die von 
der Jugend- und Familienministerkonferenz am 14. Dezember 
2010 und von der Kultusministerkonferenz am 16. September 
2010 beschlossen wurden. Über die Entsprechung gibt ggf. das 
„Diploma Supplement“ (DS) Auskunft. Im Zweifel ist dieses 
als ergänzende Information zu den offiziellen Dokumenten über 
Hochschulabschlüsse (Verleihungs-Urkunden, Prüfungs-Zeug
nisse) heranzuziehen, um zu bewerten, ob die erforderlichen 
Kompetenzen im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung 
in der Kindheit erworben wurden. Maßstab für die Bewertung 
ist, ob die Ausbildung auf die eigenverantwortliche Wahrneh
mung der Aufgaben gemäß KitaG in erforderlichem Umfang 
vorbereitet hat. 

Fehlen einzelne, wesentliche Bestandteile, ist aber die persönli
che und gesundheitliche Eignung gegeben, so kann der Kraft 
die Möglichkeit gegeben werden, auf dem Weg einer indivi
duellen Bildungsplanung gem. § 10 Abs. 3 KitaPersV die gleich
artige Qualifikation zu erlangen. 

Bezieht sich die erlangte Qualifikation nur auf einen Teilbe
reich der Erziehungsarbeit in der Kindertagesstätte, ist § 10 
Abs. 5 anzuwenden, wobei für Art und Umfang der Vorberei
tung auf weitere Teilbereiche das Hochschulniveau der Ausbil
dung zu berücksichtigen ist. 

Absolventinnen und Absolventen von durch das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport zugelassenen Qualifikations
maßnahmen für ein oder mehrere Teilgebiete der Fachschul
ausbildung im Bereich Sozialpädagogik können gemäß § 7 des 
Brandenburgischen Sozialberufsgesetzes gleichwertige Fähig
keiten bescheinigt werden. Diese Absolventinnen und Absol
venten zählen zu den geeigneten pädagogischen Fachkräften, 
wenn sich ihre Qualifizierung auf die Kindertagesbetreuung in 
der Kindertagesstätte bezogen hat. Dies sind insbes. die Absol
ventinnen und Absolventen der „tätigkeitsbegleitenden Qualifi
zierung zur Erzieherin/zum Erzieher für den Bereich der Kinder
tagesbetreuung im Land Brandenburg“ („Profis für die Praxis“). 

Zu § 9 Abs. 2 

Die Angemessenheit des Umfangs, in dem auch Säuglings
und Kinderkrankenschwestern/Säuglings- und Kinderkran
kenpfleger/Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern und 
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-pfleger als notwendiges pädagogisches Personal im Betreu
ungsbereich der Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebens
jahres sowie der körperlich- oder mehrfachbehinderten Kinder 
beschäftigt werden können, richtet sich nach der Zusammen
setzung des Personals sowie der Erfahrung und den Fähigkei
ten der betreffenden Personen. Angemessen ist ein Umfang, bei 
dem der Anteil pädagogischer Kräfte in dem betreffenden Be
treuungsbereich überwiegt. 

Zu § 9 Abs. 3 

Gem. § 12 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz sind die Gruppen
größe und die personelle Besetzung in Gruppen den besonde
ren Anforderungen im Einzelfall anzupassen, wenn Kinder mit 
einem besonderen Förderbedarf nach den §§ 27, 35a des Ach
ten Buches Sozialgesetzbuch oder den §§ 53, 54 des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch betreut werden. Bei entsprechenden 
Anforderungen ist also neben der Regelpersonalausstattung gem. 
§ 10 KitaG ggf. zusätzliches Personal erforderlich. Die Bestim
mungen des Absatzes 3 gelten nur für dieses ggf. erforderliche 
zusätzliche, d. h. über die Regelpersonalausstattung gem. § 10 
KitaG und § 5 KitaPersV hinausgehende Personal. Das Lan
desjugendamt nimmt hinsichtlich der fachlichen Eignung die
ses zusätzlichen Personals keine eigene, von der Entscheidung 
des zuständigen Trägers der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe 
unabhängige, Bewertung vor. Der individuellen Unterschiedlich
keit des Förderbedarfs wird durch die Bestimmung der speziellen 
erforderlichen Qualifikation der zusätzlichen Fachkräfte durch 
den Träger der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe entsprochen. 

Die in § 9 Abs. 3 beispielhaft genannten Qualifikationen be
zeichnen solche Kräfte, die insbesondere für die Arbeit mit 
Kindern mit einem Förderbedarf gemäß den §§ 53 und 54 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch geeignet sind. Dies schließt 
aber z. B. keineswegs aus, dass Heilpädagoginnen/Heilpädago
gen auch ohne einschlägige Aus- oder Fortbildung und Berufs
erfahrung im Bereich der Kindertagesbetreuung als zusätzli
ches Förderpersonal vom örtlichen Träger der Sozialhilfe ange
sehen werden. Auch der Einsatz anderer Kräfte wird durch die 
KitaPersV nicht ausgeschlossen, wenn der zuständige Träger 
der Sozialhilfe dies so festlegt. 

Zu § 10 - Fachliche Eignung anderer Kräfte 

Soll eine nicht gleichartig und gleichwertig qualifizierte Kraft 
im Rahmen des notwendigen pädagogischen Personals Berück
sichtigung finden, so muss sie persönlich und gesundheitlich 
geeignet sowie fachlich vorbereitet sein. Zur Feststellung der 
persönlichen und gesundheitlichen Eignung wird auf die Hin
weise zu den §§ 7 und 8 verwiesen. Der Träger ist darauf hin
zuweisen, dass gem. Abschnitt 2 KitaG die Eltern bzw. der Ki
ta-Ausschuss unter Beachtung datenschutzrechtlicher Belange 
über den Einsatz von anderen Kräften informiert werden sollen. 

Dem Antrag eines Trägers auf vollständige bzw. anteilige Be
rücksichtigung von Kräften im Rahmen des notwendigen päda
gogischen Personals ist stattzugeben, wenn er die Eignung durch 
eine nachvollziehbare Darstellung der Vorbildung, der angelei
teten, begleiteten Praxistätigkeit und/oder der abgeleisteten Fort
bildungen belegen kann. Dabei kommt es nicht vorrangig dar
auf an, in welcher Art und Weise die jeweiligen Qualifikatio

nen erreicht wurden, sondern vielmehr auf den Erwerb sowohl 
praktischer Kompetenzen als auch der erforderlichen theoreti
schen Fundierung und der Fähigkeit zur Reflektion. 

Zu § 10 Abs.1 

Soll eine Kraft im vollen Umfang im Rahmen des notwendigen 
pädagogischen Personals Berücksichtigung finden, so muss sie 
zum Zeitpunkt der Antragstellung über gleichartige und gleich
wertige Qualifikationen verfügen. Als gleichartig ist eine Qua
lifikation anzusehen, die sich auf die selbstständige, verant
wortliche pädagogische Arbeit in dem vorgesehenen Arbeitsge
biet der Kindertageseinrichtung bezieht. Soll beispielsweise 
die betreffende Kraft ausschließlich mit Schulkindern arbeiten, 
so muss sie hierfür die einer Fachkraft gleichartige Qualifika
tion besitzen. Gleichwertig ist eine Qualifikation, die mindes
tens einem Fachschulniveau entspricht. Eine Orientierung, ob 
das geforderte Maß der Qualifikation erreicht ist, gibt die posi
tive Beantwortung der Frage, ob die betreffende Kraft im vor
gesehenen Arbeitsgebiet mindestens ebenso einsetzbar ist wie 
eine Absolventin/ein Absolvent der Fachschulausbildung in der 
Fachrichtung Sozialpädagogik. 

Zu § 10 Abs. 2 bis 4 

Die geforderte fachliche Vorbereitung muss sich im Wissen 
und Können der betreffenden Kraft ausdrücken. Diese gilt ins
besondere dann als fachlich vorbereitet, wenn sie ihre Dienst
pflichten kennt, einen Kurs „Erste-Hilfe-für Kinder“ absolviert 
hat und in ihrem Handeln genügend sicher und reflektiert ist, 
damit das Wohl der von ihr betreuten Kinder gewährleistet ist 
und die Aufgaben und Ziele gem. § 3 KitaG umgesetzt werden 
können. Die fachliche Vorbereitung kann durch eine entspre
chende Vorbildung und durch eine i. d. R. vierwöchige angelei
tete Praxistätigkeit erlangt worden sein und bezieht sich im 
Wesentlichen auf den konkreten Einsatz in dem beantragten 
Arbeitsbereich (Krippe, Hort etc.). 

Zu § 10 Abs. 2 

Persönlich und gesundheitlich geeignete und fachlich vorberei
tete Kräfte sollen die Möglichkeit erhalten, durch die Teilnah
me an einer tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung gleicharti
ge und gleichwertige Qualifikationen zu erlangen. Dies sind 

- der Bildungsgang in der Fachrichtung Sozialpädagogik ei
ner Fachschule, 

- der Bachelorstudiengang „Bildung und Erziehung in der 
Kindheit“ an der Fachhochschule Potsdam 

- die Hochschulstudiengänge sowie Studiengänge an Berufs
akademien im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung 
in der Kindheit 

- die tätigkeitsbegleitende Qualifizierung zur Erzieherin/zum 
Erzieher für den Bereich der Kindertagesbetreuung im Land 
Brandenburg. 

Personen, die an einer entsprechenden tätigkeitsbegleitenden 
Qualifizierung teilnehmen, können mit einem Anteil von 70 Pro
zent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pä
dagogisches Personal angerechnet werden. Sie gelten demnach 
sowohl in Bezug auf die Mindestpersonalausstattung der Ein



21 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 2 vom 5. April 2011 

richtung als auch im Hinblick auf die finanzielle Förderung 
durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu 70 % 
als Fachkraft (Bsp.: Bei einem praktischen Beschäftigungsum
fang von 20 Wochenstunden können 14 Wochenstunden auf die 
Personalausstattung angerechnet werden, also 35 % einer Fach
kraft.) 

Der Anteil des tatsächlichen praktischen Beschäftigungsum
fangs, der zu 70 % als notwendiges pädagogisches Personal an
gerechnet werden kann, ist die Zeit, die die Kraft regelmäßig in 
der Einrichtung verbringt. Diese Zeit ist nicht in jedem Fall mit 
dem arbeitsvertraglich vereinbarten Beschäftigungsumfang 
gleichzusetzen. 

Zu § 10 Abs. 3 

Die individuelle Bildungsplanung ist eine tätigkeitsbegleiten
de Qualifizierung außerhalb formaler Bildungsgänge. Sie 
beruht auf einer Vereinbarung zwischen dem Anstellungsträger 
und der einzustellenden Fachkraft und hat die Vorerfahrungen 
und Vorkenntnisse der betreffenden Kraft zu berücksichtigen 
sowie die erforderlichen Maßnahmen zu beschreiben, mit de
nen eine Qualifikation angestrebt wird, die einer Fachkraft in 
dem Arbeitsgebiet, für das der Einsatz beantragt wird, gleichar
tig und gleichwertig ist. 

Die Qualifizierung über eine individuelle Bildungsplanung ist 
- im Gegensatz zur tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung nach 
Absatz 2 - vorrangig dann angezeigt, wenn kein neuer selbstän
diger Abschluss, z. B. als Erzieherin/Erzieher, angestrebt wird 
und wenn in nennenswertem Umfang bereits relevante Kennt
nisse vorliegen (z. B. wegen einer Berufsausbildung in einem 
verwandten Beruf wie der Heilerziehungspflege). Dieser Weg 
ist ebenfalls geeignet als Berufseinmündung für Hochschulab
solventinnen und -absolventen nicht unmittelbar einschlägiger 
Ausbildungen (z. B. „Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin“ und 
„Sozialarbeiter/Sozialpädagogen“; BA der Universität Pots
dam ...). 

Die Bildungsplanung kann sich aus verschiedenen Modulen 
zusammensetzen, wie z. B. aus dem Besuch von Bildungsver
anstaltungen, einer supervidierten oder von besonders kompe
tenten Fachkräften angeleiteten relevanten praktischen Tätig
keit und auch aus dem Selbststudium mit nachgewiesener eige
ner Bearbeitung der Inhalte. 

Eine individuelle Bildungsplanung ist auch dann anzunehmen, 
wenn organisierte Qualifizierungsmaßnahmen besucht werden, 
die zum Übergang in die neue Tätigkeit eingerichtet werden 
(„Brückenkurse“). Hierbei ist darauf zu achten, dass der Bil
dungsträger über die Voraussetzungen verfügt, damit die Kräfte 
die gleichartige und gleichwertige Qualifikation erlangen kön
nen. 

Zu § 10 Abs. 4 

Nicht gleichartig und gleichwertig qualifizierte Kräfte mit an
deren Fähigkeiten und Fertigkeiten können im Einzelfall mit 
einem Anteil von 70 % ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als 
notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn 
dies der Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung 

dient. Die seit langem von der Fachwissenschaft wie von der 
Fachpolitik geforderte Erweiterung des Angebotsspektrums der 
Einrichtungen sowie die Entwicklung zu multiprofessionellen 
Teams kann auf diesem Weg gefördert werden. Die Beschäfti
gung geeigneter Kräfte zur fachlichen Ergänzung kann entwe
der dauerhaft oder auch zeitlich befristet für vorübergehende 
Vorhaben und Projekte erfolgen. 

Die Kräfte müssen persönlich und gesundheitlich geeignet so
wie fachlich vorbereitet sein. Die fachliche Vorbereitung muss 
ausreichend umfangreich bemessen sein, wenn keine pädago
gischen Vorkenntnisse und Vorerfahrungen bestehen. 

Die Bestimmung „im Einzelfall“ schließt im Regelfall aus, 
dass die Erlaubnis für mehr als eine Kraft pro Einrichtung er
teilt werden kann. Ausnahmen können genehmigt werden in 
sehr großen Einrichtungen, wenn die Kräfte jeweils nur in ei
nem geringen Stundenumfang tätig werden sollen oder wenn 
sich dies aus den Anforderungen hinsichtlich der Profilergän
zung ergibt. 

Kräften, die eine längerdauernde qualifizierte Tätigkeit in die
sem Rahmen ausgeübt haben, kann der Weg über eine indivi
duelle Bildungsplanung zu gleichartigen und gleichwertigen 
Kräften gemäß Absatz 1 eröffnet werden, sofern nicht eine tä
tigkeitsbegleitende Ausbildung zu einem Abschluss nach § 9 
angestrebt wird. 

Zu § 10 Abs. 5 

Die Grundlage für eine Anrechnung als notwendiges pädagogi
sches Personal nach den Absätzen 1 bis 4 ist ein vom Träger 
der Einrichtung rechtzeitig vor Beschäftigungsbeginn gestell
ter, entsprechend und hinreichend begründeter Antrag beim 
Landesjugendamt. Das auf der Homepage des Landesjugend
amtes veröffentlichte Hinweisblatt soll dem Träger die Antrag
stellung erleichtern. Die für eine Genehmigung erforderlichen 
Nebenbestimmungen (Auflagen, Befristungen) werden im Be
scheid dargestellt. Eine Befristung erfolgt i. d. R. in den Fällen 
nach den Absätzen 2 und 3. 

Dieser Antrag soll im Benehmen mit der betreffenden Kraft ge
stellt werden, um die Abstimmung beider Seiten über Voraus
setzungen und Folgen des Antrages zu dokumentieren. Das Lan
desjugendamt kann den entsprechenden Teil seines Bescheides 
der betreffenden Mitarbeiterin/dem betreffenden Mitarbeiter 
nachrichtlich übermitteln. 

Wenn die angestrebte Qualifikation über das jeweilige Arbeits
feld und/oder über das Einsatzgebiet in der speziellen Einrich
tung hinausreicht, so kann das Landesjugendamt eine entspre
chende Erstreckung der Tätigkeitserlaubnis im Bescheid dar
stellen, um bei einem späteren Wechsel des Arbeitsfeldes oder 
Wechsel der Einrichtung ein vereinfachtes Beantragungs- und 
Genehmigungsverfahren zu ermöglichen. 

Zu § 10 Abs. 6 

Die Vorbereitung von Fachkräften, die nur für einen Teilbereich 
der Erziehungsarbeit ausgebildet sind, auf die Arbeit mit Kin
dern einer anderen Altersgruppe oder mit Kindern mit beson
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derem Förderbedarf ist analog zur fachlichen Vorbereitung ge
mäß den Absätzen 2 bis 4 zu bewerten. 

Zu § 11 

Grundsätzlich kommen für die Übernahme der pädagogischen 
Leitungsaufgaben Personen in Frage, die über eine pädagogi
sche Ausbildung gemäß § 9 Absatz 1 oder über eine gleicharti
ge und gleichwertige Qualifikation in Bezug auf die pädagogi
schen Leitungsaufgaben gemäß § 10 Abs. 1 verfügen. Wird 
aufgrund des fachlichen Profils der Einrichtung und des Pro
fils der übertragenen Leitungsaufgaben eine Kraft mit der Lei
tungsaufgabe betraut, die nicht diese Voraussetzungen erfüllt, 
so muss die Wahrnehmung der pädagogischen Leitungsaufga
ben in dem in § 5 Abs. 2 bestimmten Umfang durch eine ande
re besonders geeignete pädagogischen Fachkraft sichergestellt 
sein. 

Die Ausübung der pädagogischen Leitungsaufgaben erfordert 
im Regelfall eine mindestens zweijährige, einschlägige Berufs
tätigkeit, sowie Kenntnisse der pädagogischen Arbeit mit Kin
dern der Altersstufen, die in der Einrichtung betreut werden, 
Kenntnisse der Aufgaben der Kindertagesbetreuung im System 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie Kenntnisse der Förderung, 
Koordination, Anleitung und Führung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

Die in Satz 3 genannten „anerkannten Integrationseinrichtun
gen“ sind nur die Kindertagesstätten, die gleichzeitig teilstatio
näre Einrichtungen der Behindertenhilfe sind. Zusätzlich zu 
den o. g. Voraussetzungen für die Ausübung der pädagogischen 
Leitungstätigkeit müssen solche behindertenspezifischen Befä
higungen oder Erfahrungen in der Behindertenarbeit vorhan
den sein, die der Träger der Eingliederungshilfe verlangt. 

Potsdam, den 14. März 2011 

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport 

Dr. Martina Münch 

Katalog der zugelassenen Schulbücher 
im Land Brandenburg für das Schuljahr 2011/2012 

1.	 Allgemeine Hinweise 

Grundlage für die Auswahl und Beschaffung der Schulbücher 
für den Gebrauch an den Schulen im Land Brandenburg ist 
die Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über 
die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung - LernMV) vom 
14. Februar 1997 (GVBl. II S. 88), zuletzt geändert durch Ver
ordnung vom 29.10.2007 (GVBl. II S. 458). Sie regelt auch 
den finanziellen Rahmen. 

Beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise: 

- zum Vergabeverfahren im Rundschreiben des Ministeri
ums des Innern zum kommunalen Auftragswesen vom 
28.07.2008, Gesch.-Z.: III.1-346-61/2008, Anhang Nr. 8 
Beschaffung von Schulbüchern und anderen Leistungen 
ohne freie Preisgestaltung, abrufbar im Internet unter: 
http://www.mi.brandenburg.de/cms/list.php?page=mi_rund
schreiben&skip=15 

- zum Leihverhältnis zwischen Schulträger und Schülerin
nen und Schülern in der Darstellung im Katalog der zuge
lassenen Schulbücher im Land Brandenburg für das Schul
jahr 2002/2003 (ABl. MBJS S. 26) und 

- zum Buchpreisbindungsgesetz in der Darstellung im Kata
log der zugelassenen Schulbücher im Land Brandenburg 
für das Schuljahr 2003/04 (ABl. MBJS S. 22). 

Weitere Informationen des Börsenvereins des Berliner Buch
handels zur Bestellung finden Sie unter: http://www.berliner
buchhandel.de/de/berlin_brandenburg/Buchpreisbindung/ 
200331?_nav= 

2.	 Bestellfristen 

Um die rechtzeitige Versorgung der Schulen mit Lernmitteln 
zu gewährleisten, sind die zu beschaffenden Schulbücher bis 
zum 24. Juni 2011 für allgemeinbildende Schulen und bis zum 
22. Juli 2011 für berufsbildende Schulen (vollzeitschulische Bil
dungsgänge) zu bestellen. 

3.	 Handhabung des Schulbuchkatalogs 

Nachstehend sind die im Schuljahr 2011/2012 durch das Mini
sterium für Bildung, Jugend und Sport zugelassenen Schulbü
cher nach Fächern entsprechend der aktuellen Ausbildungsord
nungen alphabetisch aufgeführt. Bei der Handhabung des Ka
talogs ist Folgendes zu berücksichtigen: 

-	 Die Preise wurden nicht aktualisiert und entsprechen 
dem Stand 2010. Die aktuellen Preise sind den Katalo
gen der Schulbuchverlage zu entnehmen. 

-	 Die pauschal zugelassenen Lernmittel und die wesentlichen 
Grundsätze bei der durch die jeweilige Fachkonferenz vor
zunehmende Lernmittelauswahl sind der o. g. Lernmittel
verordnung zu entnehmen. 

-	 Für die Beurteilung und die notwendigen Auswahlentschei
dungen von Lernmitteln liegt den Schulen die vom Mini
sterium für Bildung, Jugend und Sport im März 1999 her
ausgegebene Broschüre „Orientierungsschwerpunkte für die 
Begutachtung von Schulbüchern“ vor. 

-	 Aus Platzgründen sind nicht die vollständigen Bücherdaten 
angegeben. Bei einigen Buchtiteln mussten Kürzungen 
vorgenommen werden. Die vollständigen Angaben können 
den Verlagskatalogen, zu finden auch unter der Adresse 
www.buchhandel.de, entnommen werden. 

http://www.mi.brandenburg.de/cms/list.php?page=mi_rund-
http://www.berliner-
http:www.buchhandel.de


23 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 2 vom 5. April 2011 

-	 Lernmittel, die für die Realschule und/oder Gesamtschule 
konzipiert wurden und so im Schulbuchkatalog aufgeführt 
sind, sind für den Gebrauch sowohl an der Gesamtschule 
als auch an der Oberschule zugelassen. 

-	 Die in vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ge
nehmigten Modellversuchen verwendeten bzw. entwickel
ten Lernmittel werden während der Laufzeit der Modell
versuche nicht im vorliegenden Katalog veröffentlicht. Sie 
gelten für die Laufzeit der Modellversuche als zugelassen. 
Eine gesonderte Information der Modellversuchsschulen 
ist nicht erforderlich. 

-	 Lernmittel für den Bildungsgang der gymnasialen Oberstu
fe sowie den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife im Zweiten Bildungsweg sind 
nicht gesondert ausgewiesen. Sie sind gemäß § 7 Abs. 1 
Nr. 11 der Lernmittelverordnung pauschal zugelassen. Ent
sprechend trifft das auch für das Studienkolleg für auslän
dische Studienbewerber zu. 

Alle im Folgenden aufgeführten Titel sind im Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport in einer Präsenzbibliothek einge
stellt. Nach Voranmeldung bei Frau Mauve-Hönnicke Tel.: 
0331/866-3816 kann zu einzelnen Titeln Einsicht genommen 
werden. 

4.	 Abruf des aktualisierten Schulbuchkatalogs 

Der Katalog der zugelassenen Schulbücher ist im Internet ab
rufbar unter folgender Adresse: 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/ 
5lbm1.c.60835.de 

Die Netzfassung wird in der Regel alle vier Monate aktualisiert. 
Dort führen Links zu dem Rundschreiben des Ministeriums 
des Innern und der VOL/A. 

Inhalt des Katalogs 

Fach Seite 

Astronomie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Biologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Chemie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 
Deutsch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-32 
Englisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-34 
Französisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 
Geografie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35-36 
Geschichte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-37 
Griechisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Kunst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-38 
Latein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39 
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde  . . . . . . . . . . . 39 
Mathematik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-43 
Musik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44 
Naturwissenschaften*  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 
Physik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Politische Bildung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-46 
Polnisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Russisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Sachunterricht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-47 
Spanisch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-48 
Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Wirtschaft-Arbeit-Technik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49 

Verlagsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-51 

Anlage: Negativliste mit Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-53 

Legende: 
N	 Neueinreichung 
Neub.	 Neubearbeitung 
G	 Grundschule 
S	 Oberschule 
O/OG	 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (Jahrgangs

stufe 7 - 10) 
OG	 Gymnasium 
*) Für das Fach Naturwissenschaften gilt: 
Grundschule - Bücher für Fächer gemäß Stundentafel 
Sekundarstufe I - Bücher für Wahlpflichtfach Naturwissenschaf
ten 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/
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Verlagsverzeichnis 

KURZBEZEICHNUNG 
Telefon 

BSV 
0180-1616060


Buchner 
0951-96501-0 

Cornelsen/Volk und Wissen 
0180-16 160 06


Diesterweg 
01805-213100


DUDEN 
0180-16 160 06


Handwerk+Technik 
040-53808.0 

Klett 
0180-2553882


Langenscheidt 
089/36096-0 

Lindauer 
089-223041


Lugert 
04133-2149-11 

Mildenberger 
0781-9170-0 

Militzke 
0341-42643.0 

myrtelteam 
040-97077670


Oldenbourg 
0180-16 160 60


Promos 
07121-799862


Schmetterling 
0711-626779


Schöningh 
05251-127.5 

NAME 
Internetadresse 

Cornelsen Schulverlage Marketing GmbH 
Oldenbourg Verlag 
www.cornelsen-schulverlage.de 

C. C. Buchners Verlag GmbH & Co. KG 
www.ccbuchner.de 

Cornelsen Schulverlage Marketing GmbH 
Cornelsen Verlag 
www.cornelsen-schulverlage.de 

Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann 
Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH 
www.diesterweg.de 

Cornelsen Schulverlage Marketing GmbH 
Duden Schulbuchverlag 
www.cornelsen-schulverlage.de 

Verlag Handwerk und Technik GmbH 
www.handwerk-technik.de 

Ernst Klett Verlag GmbH 
www.klett.de 

Langenscheidt KG 
www.langenscheidt.de 

J. Lindauer Verlag GmbH & Co. KG 
www.lindauer-verlag.de 

Lugert Verlag 
www.lugert-verlag.de 

Mildenberger Verlag GmbH 
www.mildenberger-verlag.de 

Militzke Verlag GmbH 
www.militzke.de 

Myrtel Team GmbH & Co.KG 
www.myrtel.de 

Cornelsen Schulverlage Marketing GmbH 
Oldenbourg Verlag 
www.cornelsen-schulverlage.de 

Promos Verlag GmbH 
Publikation und Versandbuchhandel 
www.promosverlag.de 

Schmetterling Verlag GmbH 
www.schmetterling-verlag.de 

Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann 
Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH 
www.schoeningh-schulbuch.de 

Stand: 10.02.2011 

ANSCHRIFT 

Mecklenburgische Str. 53

14197 Berlin


Laubanger 8

96052 Bamberg


Mecklenburgische Str. 53

14197 Berlin


Georg-Westermann-Allee 66

38104 Braunschweig


Mecklenburgische Str. 53

14197 Berlin


Lademannbogen 135

22339 Hamburg


Rotebühlstraße 77

70178 Stuttgart


Mies-van-der-Rohe-Str. 1

80807 München


Kaufingerstraße 16

80331 München


Oldershausener Hauptstraße 34

21436 Marschacht


Im Lehbühl 6

77652 Offenburg


Huttenstraße 5

04249 Leipzig


Osterstraße 58

20259 Hamburg


Mecklenburgische Str. 53

14197 Berlin


Wackersteinstr. 5

72793 Pfullingen


Lindenspürstraße 38 b 
70176 Stuttgart 

Jühenplatz am Rathaus 
33098 Paderborn 
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KURZBEZEICHNUNG NAME ANSCHRIFT 
Telefon Internetadresse 

Schroedel Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Georg-Westermann-Allee 66 
01805-213100 Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH 38104 Braunschweig 

www.schroedel.de 

Schroedel/Metzler Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Georg-Westermann-Allee 66 
01805-213100 Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH 38104 Braunschweig 

www.schroedel.de 

Universum Verlag Universum Verlag GmbH Taunusstraße 54 
0611-9030275 www.universum.de 65183 Wiesbaden 

Valentia Valentia GmbH Eschersheimer Landstraße 230 
069-95158913 60320 Frankfurt am Main 

Vandenhoeck Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG Theaterstraße 13 
0551-508440 www.v-r.de 37073 Göttingen 

VdS Bildungsmedien VdS Bildungsmedien e. V. Zeppelinallee 33 
069-703075 www.vds-bildungsmedien.de 60325 Frankfurt am Main 

Westermann Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Georg-Westermann-Allee 66 
01805-213100 Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH 38104 Braunschweig 

www.westermann.de 

Vorwort zur Negativliste als Anlage 
zum Schulbuchkatalog 2011/12 

Im Anhang zum Schulbuchkatalog sind diejenigen Schulbü
cher verzeichnet, die im vorherigen Schulbuchkatalog 2010/11 
noch enthalten waren, für das kommende Schuljahr  2011/12 
jedoch nicht mehr zugelassen sind. Das betrifft sowohl Titel mit 
auslaufendem Genehmigungsdatum, aber auch solche, die aus 
unterschiedlichen Gründen (Zusammenhang der Serie nicht mehr 
gegeben, Änderungsbegehren auf Grund neuer Rahmenlehr
pläne u. v. m.) in Absprache zwischen Ministerium und dem 
Verlag zurückgezogen wurden. 

Die Liste soll eine Hilfestellung geben, nicht mehr zugelassene 
Lernmittel rechtzeitig zu ersetzen. 

Da im Schulbuchkatalog verzeichnete Schulbuchserien aus Bü
chern mit unterschiedlichen Genehmigungsdaten bestehen, ob
liegt den Fachkonferenzen die Entscheidung, wann die Schule 
gegebenenfalls eine Schulbuchserie komplett ersetzt, aus der 
einzelne Werke nicht mehr zugelassen sind. Bei den Buchbe
stellungen ist rechtzeitig darauf zu achten, daß auslaufende Bü
cher, die noch im Unterricht eingesetzt werden, rechtzeitig durch 
zugelassene Lernmittel ersetzt werden. 
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II. Nichtamtlicher Teil 

Hinweise zur VV-Strahlenschutz 

Die VV-Strahlenschutz wurden aktualisiert und neu gefasst. 
Sie sind auf Seite 14 dieses Amtsblatts veröffentlicht. 

Die VV-Strahlenschutz können im Internet eingesehen werden 
unter 

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c. 
246576.de 

Zu den VV-Strahlenschutz  gebe ich die nachfolgenden Hin
weise. 

Zu Nummer 1 - Allgemeines 

Rechtsgrundlagen für den Strahlenschutz sind die 

- Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I 
S. 1714) in der jeweils geltenden Fassung und 

- die Röntgenverordnung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) in der jeweils 
geltenden Fassung. 

Die Verordnungen können im Internet unter 

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/strlschv_2001/index.html 
(Strahlenschutzverordnung 2001) und 

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/r_v_1987/index.html 
(Röntgenverordnung) 

eingesehen werden. 

Die Verordnungen sind Bundesrecht und gelten unmittelbar 
auch für die Schulen. Die organisatorische Umsetzung dieser 
Verordnungen in den Schulen in öffentlicher Trägerschaft ist 
durch die VV-Strahlenschutz geregelt. Da die Strahlenschutz
verordnung und die Röntgenverordnung gleichermaßen für die 
Schulen in freier Trägerschaft gelten, wird diesen empfohlen, 
die VV-Strahlenschutz unter Berücksichtigung ihrer Organisa
tionsstrukturen entsprechend anzuwenden. 

Die Strahlenschutzverordnung wurde im Jahr 2001 neu erlas
sen und trat am 1. August 2001 in Kraft. Auf Grund der Über
gangsregelungen des § 117 ist die bis dahin geltende Strahlen
schutzverordnung aus dem Jahr 1989 in der Fassung der Be
kanntmachung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1321, 1926), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 18. August 1997 (BGBl. I 
S. 2113) ebenfalls noch relevant. Zum besseren Verständnis wird 
in diesen Hinweisen sowie in den VV-Strahlenschutz die gel
tende Strahlenschutzverordnung als „Strahlenschutzverordnung 
2001“ und die vor dem 1. August 2001 geltende Strahlenschutz
verordnung als „Strahlenschutzverordnung 1989“ bezeichnet. 
Die Strahlenschutzverordnung 1989 kann im Internet unter 

http://www.bmu.de/strahlenschutz/rechtsvorschriften_techni
sche_regeln/doc/6887.php 
hochgeladen werden. 

Zu Nummer 2 - Strahlenschutzverantwortlicher, Strahlen
schutzbeauftragte 

Strahlenschutzverantwortlicher nach § 31 Absatz 1 der Strah
lenschutzverordnung 2001 und § 13 Absatz 1 der Röntgenver
ordnung ist der Schulträger. Als Erwerber der radioaktiven 
Stoffe oder Betreiber der Röntgeneinrichtung ist er dafür ver
antwortlich, dass die notwendigen Anzeigen erfolgen und Ge
nehmigungen eingeholt werden. Deshalb sind alle nach der 
Strahlenschutzverordnung oder Röntgenverordnung erforder
lichen Anzeigen oder Anträge vom Schulträger einzureichen 
bzw. über den Schulträger zu leiten. Die Aufgaben des Strah
lenschutzverantwortlichen sind in Nummer 2 Absatz 2 der VV-
Strahlenschutz genannt. Der Schulträger kann nach § 6 des 
Brandenburgischen Schulgesetzes die Schulleiterin oder den 
Schulleiter zur Wahrnehmung der Aufgaben des Strahlen
schutzverantwortlichen in der jeweiligen Schule bevollmächti
gen. Die Verantwortung verbleibt jedoch beim Schulträger. 

Strahlenschutzbeauftragte, die den Umgang mit radioaktiven 
Stoffen oder Röntgeneinrichtungen im Unterricht leiten und 
beaufsichtigen, werden nach § 31 der Strahlenschutzverordnung 
2001 und § 13 der Röntgenverordnung vom Strahlenschutzver
antwortlichen bestellt. Zu Strahlenschutzbeauftragten in Schu
len können Lehrkräfte bestellt werden, wenn sie eine dem Um
gang mit radioaktiven Stoffen oder dem Betrieb von Schulrönt
geneinrichtungen entsprechende Lehrbefähigung (beispielswei
se für Physik oder Chemie) haben und die erforderliche Fach
kunde nachweisen können. 

Das Verfahren zum Erwerb des Fachkundenachweises ist in der 
Anlage zu den VV-Strahlenschutz geregelt. Die Fortbildungs
maßnahmen haben derzeit einen Umfang von 16 Stunden. Die 
Fortbildungsmaßnahmen zur Aktualisierung haben einen Um
fang von vier Stunden. Die Kurse zum Erwerb und zur Aktuali
sierung der Fachkunde werden von dem landesweit für Arbeits
schutz, Sicherheitserziehung und Unfallverhütung zuständigen 
Staatlichen Schulamt Cottbus organisiert. 

Die Bestellung von Lehrkräften zu Strahlenschutzbeauftragten 
obliegt nach § 31 Strahlenschutzverordnung und § 13 Röntgen
verordnung dem Strahlenschutzverantwortlichen, also dem 
Schulträger. Der Schulträger kann auf der Grundlage des § 6 
Absatz 1 BbgSchulG die Schule - hier die Schulleiterin oder 
den Schulleiter - zur Wahrnehmung von Aufgaben des Strah
lenschutzverantwortlichen bevollmächtigen, so auch zur Be
stellung der Strahlenschutzbeauftragten. Die Schulleiterin oder 
der Schulleiter bestellt die Strahlenschutzbeauftragten für den 
Schulträger als Strahlenschutzverantwortlichen. Lehrkräfte, die 
zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt sind, nehmen diese Auf
gabe im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit wahr. Mit der Be
stellung zum Strahlenschutzbeauftragten wird den Lehrkräften 
also gleichzeitig eine dienstliche Aufgabe zugewiesen. Der Leh
rerrat ist bei der Bestellung der Strahlenschutzbeauftragten ge
mäß § 66 Nummer 6 des Personalvertretungsgesetzes zu betei
ligen. Die Vordrucke für die Bestellung der Strahlenschutzbe

http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/strlschv_2001/index.html
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/r_v_1987/index.html
http://www.bmu.de/strahlenschutz/rechtsvorschriften_techni-
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auftragten sind in Anlage 1a und Anlage 1b beigefügt und ent
halten alle nach der Strahlenschutzverordnung 2001 oder Rönt
genverordnung notwendigen Angaben. Der zuständigen Behör
de ist vom Schulträger die Bestellung von Strahlenschutzbeauf
tragten durch Zusendung eines Exemplars des Vordrucks un
verzüglich mitzuteilen. 

Zuständige Behörde für die Überwachung des Strahlenschut
zes ist im Land Brandenburg nach der geltenden Strahlen
schutzzuständigkeitsverordnung das Landesamt für Arbeits
schutz (LAS). Eine Liste mit den Anschriften und Aufsichts
bereichen der LAS-Regionalbereiche ist in Anlage 2 beigefügt. 
Alle nach der VV-Strahlenschutz erforderlichen Anzeigen oder 
Anträge an die „zuständige Behörde“ sind somit an den jeweils 
zuständigen Regionalbereich des LAS zu richten. 

Zu Nummer 3 - Genehmigungen und Anzeigen 

Die Anzeige-, Mitteilungs- und Genehmigungspflichten beste
hen auf Grund der Strahlenschutzverordnung 2001 und der 
Röntgenverordnung. Die für den Schulbereich erforderlichen 
Anzeigen, Mitteilungen und Genehmigungen sind in Nummer 3, 
4 und 6 der VV-Strahlenschutz aufgeführt. Die Vordrucke ge
mäß Anlage 3 bis 5 enthalten alle notwendigen Angaben und 
sollen von den Schulträgern verwendet werden. 

Der anzeigepflichtige, genehmigungsfreie Umgang mit radio
aktiven Stoffen aus dem DDR-Schulquellensatz UA, UB bzw. 
UC (Isocommerz) ist aufgrund der Rücknahme der Bauartzu
lassung SBZ 111 072 durch das ehemalige Zentralinstitut für 
Isotopen- und Strahlenforschung der Akademie der Wissenschaf
ten der DDR vom 30.08.1988 nicht mehr erlaubt. Bislang durf
ten sie trotz fehlender Bauartzulassung genehmigungsfrei ver
wendet werden, da ihre Aktivität unterhalb des Zehnfachen der 
Freigrenze der Strahlenschutzverordnung 1989 lag. Nach neuem 
Recht gibt es diese Regelung nicht mehr. Das bedeutet, dass 
derjenige, der weiterhin mit diesen Schulquellensätzen umge
hen will, einer Genehmigung bedarf. 

Zu Nummer 5 - Umgang mit radioaktiven Stoffen und Be
trieb von Röntgeneinrichtungen 

Lehrkräfte dürfen mit Vorrichtungen, in die radioaktive Stoffe 
eingefügt sind und deren Bauart gemäß der Strahlenschutzver
ordnung 1989 zugelassen wurde oder mit Schulröntgeneinrich
tungen nur experimentieren, wenn sie selbst zu Strahlenschutz

beauftragten bestellt sind oder in Anwesenheit und unter Auf
sicht eines Strahlenschutzbeauftragten. 

Schülerinnen und Schüler dürfen beim Betrieb von Röntgen
einrichtungen und beim Umgang mit radioaktiven Stoffen, Strah
lenquellen und Vorrichtungen nur bei Anwesenheit und unter 
Aufsicht des zuständigen Strahlenschutzbeauftragten, beim Um
gang mit Vorrichtungen, deren Bauart nach Strahlenschutzver
ordnung 2001 zugelassen ist, der verantwortlichen Lehrkraft 
mitwirken. 

Zu Nummer 6 - Abgabe von radioaktiven Stoffen zur weite
ren Verwendung oder zur Entsorgung 

Wenn radioaktive Stoffe entsorgt werden sollen, hat dies durch 
behördlich zugelassene Fachfirmen zu erfolgen. Modalitäten 
der Entsorgung können beim 

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Ver-braucherschutz

Ref. V 5 - Strahlenschutz

Müllroser Chaussee 50

15236 Frankfurt (Oder)


Tel.: 0335/ 560-3127, Fax: 0335/ 560-3139

E-Mail: Michael.Hahn@LUGV.Brandenburg.de


erfragt werden. 

Ein Muster für ein Begleitpapier ist in Anlage 6 enthalten. 

Strahlenschutzanweisung 

Gemäß § 34 der Strahlenschutzverordnung 2001 ist eine 
Strahlenschutzanweisung zu erlassen. Zuständig dafür ist nach 
Nummer 2 Absatz 1 Buchstabe e der VV-Strahlenschutz der 
Schulträger als Strahlenschutzverantwortlicher. Der Schulleite
rin oder dem Schulleiter obliegt im Rahmen der Gesamtverant
wortung für die Schule und des Weisungsrechts gegenüber 
allen Lehrkräften und dem sonstigen Personal der Schule die 
Durchsetzung dieser Strahlenschutzanweisung, wenn sie oder 
er vom Schulträger dazu bevollmächtigt ist. Ein Muster für ei
ne Strahlenschutzanweisung ist in Anlage 7 beigefügt. 

Nachfolgend sind Beispiele für die unter Nummer 4 in der 
Strahlenschutzanweisung vorzunehmenden Eintragungen auf
geführt. 
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Kennzeichnung der radioaktiven Stoffe, Enthaltene Radionuklide mit Angabe Genehmigungsbescheid vom LAS 
Strahlenquellen und Vorrichtungen der Aktivität (Bescheidnummer und Datum) 
Quellensatz UA 1234 Na-22 37 kBq CB-S/123/06 vom 01.01.2006 

Co-60 370 kBq 
Kr-85 185 kBq 
Cs-137 185 MBq 

Kennzeichnung der Vorrichtung und 
Bauartzulassung 

Enthaltene Radionuklide mit Angabe 
der Aktivität 

Anzeigenbestätigung durch LAS vom 

Isotopengenerator 
BAZ: Nds. 151/90 

Cs-137 370 kBq 01.01.2005 

Nebelkammer 
BAZ: NW 228/81 

Ra-226 3,3 kBq 01.01.2007 

Bezeichnung der Röntgeneinrichtung Anzeigebestätigung vom LAS 
Bauartzulassung (Registriernummer und Datum) 
Schulröntgeneinrichtung RöV 1/03 AS vom 01.01.2003 
BAZ: NW 128/77 

Die Hinweise zu den VV-Strahlenschutz vom 9. Januar 2004 (ABl. MBJS 2004 S. 6) sowie die Mitteilung Nr. 67/04 vom 16. Novem
ber 2004 (ABl. MBJS 2004 S. 592) werden durch diese Hinweise ersetzt und sind nicht mehr anzuwenden. 

Anlagen 
Anlage 1a Formular zur Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten nach der Strahlenschutzverordnung 2001 
Anlage 1b Formular zur Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten nach der Röntgenverordnung 
Anlage 2 Anschriftenverzeichnis 

a) Arbeitsschutzbehörde (LAS) und 
b) Staatliche Schulämter 

Anlage 3 Formular zur Anzeige gemäß der Strahlenschutzverordnung 1989 
Anlage 4 Formular zur Anzeige gemäß der Röntgenverordnung 
Anlage 5 Formular für die Beantragung einer Genehmigung zum Umgang mit Schulquellen gemäß der Strahlenschutzverordnung 

2001 
Anlage 6 Hinweise zur Beförderung von Schulquellen und Muster eines Begleitpapiers 
Anlage 7 Muster für eine Strahlenschutzanweisung gemäß § 34 der Strahlenschutzverordnung 2001 und § 15a der Röntgenverord

nung 
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Anlage 1a 

Schulträger Schule Ort, Datum 
(Stempel) (Stempel) 

BESTELLUNG ZUR/ZUM STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 
gemäß § 31 der Strahlenschutzverordnung 2001 

Hiermit wird 

Frau/Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geb. am:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zur/zum Strahlenschutzbeauftragten gemäß § 31 Strahlenschutzverordnung 2001 für den Umgang mit radioaktiven Stoffen 

ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestellt. 

Ihre/seine Zuständigkeit gilt für folgenden innerschulischen Entscheidungsbereich: 

( ) für die gesamte Schule 
( ) für den folgenden Teilbereich (gemäß Nummer 2 Absatz 4 der VV-Strahlenschutz):
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ) als ständige Vertretung für die gesamte Schule/den folgenden Teilbereich:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die Erfüllung und Durchführung der in § 33 Absatz 2 und 3 der Strahlenschutzverordnung 2001 aufgeführten Schutzvorschriften so
wie der von den zuständigen Behörden erlassenen Anordnungen und Auflagen werden der/dem Strahlenschutzbeauftragten übertra
gen. Sie/er nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wurde von der/dem Bestellten durch Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen 
nachgewiesen.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Schulleiterin/Schulleiter

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Lehrerrat

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Schulträger (Strahlenschutzverantwortlicher) 

Die/der Bestellte versichert, dass sie/er sich mit den in Frage kommenden Vorschriften des Atomgesetzes und der Strahlenschutzver
ordnung vertraut gemacht hat und diese einhalten wird. Ihr/ihm ist bekannt, dass Ordnungswidrigkeiten gemäß § 116 der Strahlen
schutzverordnung 2001 mit einem Bußgeld gemäß § 46 Absatz 2 des Atomgesetzes geahndet werden können. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Unterschrift Strahlenschutzbeauftragte(r) 

Verteiler: 
- Landesamt für Arbeitsschutz 
- Strahlenschutzbeauftragte(r) 
- Strahlenschutzverantwortlicher (Schulträger) 
- Staatliches Schulamt 
- Schulleiterin/Schulleiter 
- Lehrerrat 
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Anlage 1b 

Schulträger Schule Ort, Datum 
(Stempel) (Stempel) 

BESTELLUNG ZUR/ZUM STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 
gemäß § 13 der Röntgenverordnung 

Hiermit wird 

Frau/Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geb. am:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

zur/zum Strahlenschutzbeauftragten gemäß § 13 der Röntgenverordnung für die Beaufsichtigung beim Betrieb von Röntgeneinrichtungen 

ab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestellt. 

Ihre/seine Zuständigkeit gilt für folgenden innerschulischen Entscheidungsbereich: 

( ) für die gesamte Schule 
( ) für den folgenden Teilbereich (gemäß Nummer 2 Absatz 4 der VV-Strahlenschutz):
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( ) als ständige Vertretung für die gesamte Schule/den folgenden Teilbereich:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die Erfüllung und Durchführung der in § 15 der Röntgenverordnung aufgeführten Schutzvorschriften sowie der von den zuständigen 
Behörden erlassenen Anordnungen und Auflagen werden der/dem Strahlenschutzbeauftragten übertragen. Sie/er nimmt insbesondere 
folgende Aufgaben wahr:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz wurde von der/dem Bestellten durch Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen 
nachgewiesen.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Schulleiterin/Schulleiter

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Lehrerrat

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Schulträger (Strahlenschutzverantwortlicher) 

Die/der Bestellte versichert, dass sie/er sich mit den in Frage kommenden Vorschriften des Atomgesetzes und der Strahlenschutzver
ordnung vertraut gemacht hat und diese einhalten wird. Ihr/ihm ist bekannt, dass Ordnungswidrigkeiten gemäß § 44 der Röntgenver
ordnung mit einem Bußgeld gemäß § 46 Absatz 2 des Atomgesetzes geahndet werden können. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Unterschrift Strahlenschutzbeauftragte(r) 

Verteiler: 
- Landesamt für Arbeitsschutz 
- Strahlenschutzbeauftragte(r) 
- Strahlenschutzverantwortlicher (Schulträger) 
- Staatliches Schulamt 
- Schulleiterin/Schulleiter 
- Lehrerrat 
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Anlage 2 - Anschriftenverzeichnis 

a)	 Arbeitsschutzbehörde 
Landesamt für Arbeitsschutz (LAS) - Regionalbereiche 

Anschrift Telefon/E-Mail Aufsichtsbereiche 

Landesamt für Arbeitsschutz 
Regionalbereich Süd 
Thiemstraße 105 a 
03050 Cottbus 

Fon: 0355 / 4993 - 570 
Fax: 0355 / 4993 - 571 
E-Mail: 
office@las-c.brandenburg.de 

Spree-Neiße, 
Oberspreewald-Lausitz, 
Elbe-Elster, 
Dahme-Spreewald, 
Teltow-Fläming, 
Cottbus 

Landesamt für Arbeitsschutz 
Regionalbereich Ost 
Tramper Chaussee 4 
16225 Eberswalde 

Landesamt für Arbeitsschutz 
Regionalbereich Ost 
Dienstort Frankfurt (Oder) 
Robert-Havemann-Str. 4 
15236 Frankfurt (Oder) 

Fon: 03334 / 38523 - 0 
Fax: 03334 / 38523 - 949 
E-Mail: 
office@las-e.brandenburg.de 

Fon: 0335 / 284746 - 0 
Fax: 0335 / 284746 - 989 
E-Mail: 
office@las-f.brandenburg.de 

Uckermark, 
Barnim 

Oder-Spree, 
Märkisch-Oderland, 
Frankfurt (Oder) 

Landesamt für Arbeitsschutz 
Regionalbereich West 
Fehrbelliner Straße 4a 
16816 Neuruppin 

Landesamt für Arbeitsschutz 
Regionalbereich West 
Dienstort Potsdam 
Max-Eyth-Allee 22 
14469 Potsdam 

Fon: 03391 / 40449 - 930 
Fax: 03391 / 40449 - 939 
E-Mail: 
office@las-n.brandenburg.de 

Fon: 0331/ 28891 - 0 
Fax: 0331/ 28891 - 927 
E-Mail: 
office@las-p.brandenburg.de 

Prignitz, 
Ostprignitz-Ruppin, 
Oberhavel 

Potsdam-Mittelmark, 
Havelland, 
Potsdam, 
Brandenburg 
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b) Staatliche Schulämter 

Anschrift Telefon/E-Mail 

StSchA Brandenburg 
Verantwortlicher Schulrat: 
Herr Christoph Wricke 
Magdeburger Straße 45 
14770 Brandenburg an der Havel 

Tel.: 03381 39-7464 
Fax: 03381 39-7444 
E-Mail: 
christoph.wricke@schulaemter.brandenburg.de 

StSchA Cottbus 
Verantwortliche Schulrätin: 
Frau Brunhilde Tönsmann 
Blechenstraße 1 
03046 Cottbus 

Tel.: 0355 4866-202 
Fax: 0355 4866-499 
E-Mail: 
brunhilde.toensmann@schulaemter.brandenburg.de 

StSchA Eberswalde 
Verantwortliche Schulrätin 
Frau Gabriele Bönig 
Tramper Chaussee 6 
16225 Eberswalde 

Tel.: 03334 66-0124 
Fax: 03334 66-0199 
E-Mail: 
gabriele.boenig@schulaemter.brandenburg.de 

StSchA Frankfurt (Oder) 
Verantwortlicher Schulrat 
Herr Detlef Kanski 
Gerhard-Neumann-Str. 3 
15236 Frankfurt (Oder) 

Tel.: 0335 5210-492 
Fax: 0335 5210-411 
E-Mail: 
detlef.kanski@schulaemter.brandenburg.de 

StSchA Perleberg 
Verantwortlicher Schulrat 
Herr Uwe Falk 
Berliner Straße 49 
19348 Perleberg 

Tel.: 03876 713-8111 
Fax: 03876 713-8185 
E-Mail: 
uwe.falk@schulaemter.brandenburg.de 

StSchA Wünsdorf 
Verantwortlicher Schulrat 
Herr Hans-Erwin Baltrusch 
Hauptallee 116/7 
15806 Zossen 

Tel.: 033702 7-2705 
Fax: 033702 7-2702 
E-Mail: 
hans-erwin.baltrusch@schulaemter.brandenburg.de 
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Anlage 3 

Schulträger Ort, Datum 
(Stempel) 

Anzeige über den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen im Unterricht an Schulen gemäß § 4 Absatz 1 der Strahlen
schutzverordnung 1989 

In der Schule

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail)


sollen im Unterricht folgende radioaktive Stoffe zur Anwendung kommen:


Nuklid:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Anzahl:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Aktivität:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bauartzulassung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Angabe der Bauartzulassungsnummer und Beifügung einer Kopie der Bauartzulassung, die durch den Lieferanten der Quelle mitgelie

fert werden muss


Ort der Lagerung (Etage, Raum): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Erworben am / in der Schule seit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Der Schulträger wird vertreten durch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Name, Funktion)


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Unterschrift Schulträger (SSV) 

Anlagen:


- Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten nach StrlSchV für Herrn/Frau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Fachkundebescheinigung für Herrn/Frau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Anlage 4 

Schulträger Ort, Datum 
(Stempel) 

Anzeige zum Betrieb von Röntgeneinrichtungen  im Unterricht an Schulen gemäß § 4 Absatz 3 der Röntgenverordnung 

In der Schule

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Name, Anschrift, Telefon) 

soll(en) im Unterricht folgende Röntgeneinrichtung(en) in Betrieb genommen werden: 

Typ:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fabrikat.-Nr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hersteller:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bauartzulassungs-Nr.:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Erworben am/in der Schule seit:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Standort (Etage, Raum):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Der Schulträger wird vertreten durch:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Name, Funktion)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum Unterschrift Schulträger (SSV) 

Anlagen: 

- Bestellung zum Strahlenschutzbeauftragten nach RÖV für Herrn/Frau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Fachkundebescheinigung für Herrn/Frau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Kopie der Bauartzulassung 



■ ■

■ ■
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Anlage 5 

Antrag auf Genehmigung nach § 7 Strahlenschutzverordnung 2001 

zum Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen im Unterricht an Schulen


(für Vorrichtungen, deren Bauartzulassung abgelaufen ist oder die keine Bauartzulassung haben) 

Teil 1 - Allgemeine Angaben 

1. 	 Antragsteller (Strahlenschutzverantwortlicher gemäß § 31 Absatz 1 StrlSchV) 

Name:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Straße:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


PLZ, Ort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Telefon:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Angaben zur Person des Antragstellers

(bei juristischen Personen der Vertretungsberechtigte)


Name, Vorname:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Geburtsdatum, -ort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Straße und Wohnort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2. 	 Liste der Strahlenschutzbeauftragten (gemäß § 31 Absatz 2 StrlSchV) 
(Ggf. ist dem Antrag eine gesonderte Liste beizufügen.) 

Name, Vorname Schule (Name, Anschrift) 

3. 	 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzpflichten 
(§ 9 Absatz 1 Nummer 7 StrlSchV i.V.m. § 10 StrlSchV und § 13 AtG) 

Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Versicherung 
■ nicht erforderlich ■ erforderlich 

4. 	 Beschreibung des beabsichtigten Umgangs mit radioaktiven Stoffen 
(Geplante Experimente, Angaben zur Lagerung, zu den Räumen, etc.)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. 	 Strahlenschutzanweisung gemäß § 34 StrlSchV 
■ liegt bei	 ■ wird nachgereicht 

6. 	 Angaben über Schutzmaßnahmen 
(Messgeräte, persönliche Schutzausrüstungen)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



■

■

■

■

■
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Teil 2 - Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 

Zusammenstellung der offenen radioaktiven Stoffe 
(Ggf. ist dem Antrag eine gesonderte Liste beizufügen.) 

Schule Radionuklid chemische/physikalische 
Beschaffenheit; 
fest/flüssig/gasförmig 

Umgangs
aktivität 

maximaler Verbrauch 
pro Versuch 

Abgabe radioaktiver Stoffe mit Luft und Wasser 

■	 keine Abgabe mit Luft und Wasser 

■	 Angaben zur Abgabe mit Luft 
(ggf. Berechnungen, Angaben zu Fortluftströmen, Abzüge nicht erforderlich/erforderlich):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

■	 Angaben zur Abgabe mit Wasser (ggf. Berechnungen):

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Angaben über radioaktive Abfälle 
(Lagerung, Transportbehälter, Entsorgungsfirma, ...)

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Entlassung aus der strahlenschutzrechtlichen Überwachung 
(Freigabe gemäß § 29 Strahlenschutzverordnung) 

■	 Kein Antrag (, wenn radioaktive Stoffe nicht als „nicht radioaktive Stoffe“ verwendet, verwertet, beseitigt, innegehabt oder an ei
nen Dritten weitergegeben werden sollen.) 

■	 Antrag zur Erteilung einer Genehmigung zur uneingeschränkten Freigabe gemäß § 29 Absatz 1 Strahlenschutzverordnung 

- Zusammenstellung der Nuklide, die freigegeben werden sollen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Beschreibung des Freimessverfahrens

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



■

■

■

■
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Teil 3 - Umgang mit umschlossenen radioaktiven Stoffen 

Zusammenstellung der umschlossenen radioaktiven Stoffe 
(Ggf. ist dem Antrag eine gesonderte Liste beizufügen.) 

Schule 
(Adresse, Tel.-Nr.) 

Radionuklid Einzelaktivität 

Folgende Unterlagen liegen für jeden Strahler bei: 

■ Zulassung als radioaktiver Stoff in besonderer Form 
■ 

■ 

■ Sonstiges 

Angaben zum Verbleib nicht mehr benötigter Strahler

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Datum: Unterschrift des Antragstellers 

(Strahlenschutzverantwortlicher) 
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Anlage 6 

Hinweise zur Beförderung von Schulquellen und Muster eines Begleitpapiers 

1. Hinweise: 

Eine Beförderung von Schulquellen soll nur erfolgen, wenn dies unbedingt notwendig ist.

Die üblicherweise verwendeten Schulquellen entsprechen der UN-Nummer 2910 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und

Binnenschifffahrt. Im Folgenden werden die zu beachtenden Vorschriften aufgelistet:


a) Dosisleistung an der Oberfläche des Versandstückes ≤ 5 µSv/h,

b) Nichtfesthaftende Kontamination an den Außenseiten des Versandstückes so gering wie möglich, unter Routinebeförderungsbe


dingungen ≤ 4 Bq/cm2 für β/γ-Strahler, 
c) Alle Kennzeichnungen gut sichtbar und lesbar, sie müssen der Witterung standhalten, 
d) Identifikation des Absenders und/oder Empfängers auf der Außenseite der Verpackung deutlich lesbar und dauerhaft kennzeichnen, 
e) Kennzeichnung auf der Außenseite des Versandstückes: „UN 2910", 
f) Beförderungspapier: „UN 2910" (siehe unten), 
g) Die Verpackung muss unter Routinebeförderungsbedingungen den radioaktiven Inhalt eingeschlossen halten, das Versandstück ist 

auf einer Innenfläche so mit der Kennzeichnung „RADIOAKTIV“ zu versehen, dass beim Öffnen des Versandstücks vor dem Vor
handensein radioaktiver Stoffe sichtbar gewarnt wird, 

h) Mitführen eines Feuerlöschers (2 kg Fassungsvermögen), 
i) Unterweisung des Fahrzeugführers. 

Nicht erforderlich sind schriftliche Weisungen, Ausbildung der Fahrzeugführer, Überwachung der Fahrzeuge. 

2. Muster für ein Begleitpapier für die Beförderung von Schulquellen 

Absender: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Empfänger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ladungsinhalt: UN 2910	 RADIOAKTIVE STOFFE, FREIGESTELLTES VERSANDSTÜCK - BEGRENZTE STOFF
MENGE, Klasse 7, ADR 

Anzahl der pro Versandstück enthaltenen Schulquellen: 

Angaben zu den Versandstücken Anzahl der Schulquellen Angabe der Radionuklide 

z. B. Karton mit Nr. 1 2 Cs-137 
Co-60 
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Anlage 7 

Muster für eine Strahlenschutzanweisung gemäß § 34 der Strahlenschutzverordnung 2001 
oder § 15a der Röntgenverordnung 

1. Geltungsbereich 

Diese Strahlenschutzanweisung wird für folgende Schule erlassen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Name und Anschrift der Schule, Stempel) 

Alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und sonstiges Personal der Schule, die Umgang mit radioaktiven Stoffen haben oder 
Schulröntgeneinrichtungen betreiben, sind verpflichtet, diese Strahlenschutzanweisung zu befolgen. 

2. Orte des Umganges, der Lagerung oder des Betriebes 

2.1 Räume, in denen mit Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, umgegangen wird: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.2 Räume, in denen Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe enthalten, gelagert werden:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.3 Räume, in denen Röntgeneinrichtungen betrieben werden.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.4 Räume, in denen Röntgeneinrichtungen aufbewahrt werden.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Strahlenschutzorganisation 

3.1 Strahlenschutzverantwortlicher ist der Schulträger:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Name, Dienstanschrift)


3.2 Zum Strahlenschutzbeauftragten 
für den Entscheidungsbereich a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wurde bestellt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Herr/Frau)


Zum Vertreter wurde bestellt:	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Herr/Frau)


3.3 Zum Strahlenschutzbeauftragten 
für den Entscheidungsbereich b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wurde bestellt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Herr/Frau)


Zum Vertreter wurde bestellt:	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Herr/Frau)
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4. Anzeigen/Genehmigungen 

4.1 Der Umgang mit folgenden radioaktiven Stoffen ist genehmigt: 

Kennzeichnung der radioaktiven Stoffe Enthaltene Nuklide mit Genehmigungsbescheid 
Angabe der Aktivität vom LAS (Bescheidnummer 

und Datum) 

4.2 Der Umgang mit folgenden Vorrichtungen wurde angezeigt: 

Kennzeichnung der Vorrichtung und Bauartzulassung Enthaltene Nuklide Anzeigenbestätigung 
mit Angabe der Aktivität durch LAS vom 

4.3 Folgende Röntgeneinrichtungen werden betrieben: 

Bezeichnung der Röntgeneinrichtung Anzeigenbestätigung vom LAS 
Bauartzulassung (Registriernummer und Datum) 
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5.	 Unterweisung 

Alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und sonstiges Personal der Schule, die mit radioaktiven Stoffen umgehen oder Schul
röntgeneinrichtungen betreiben, sind durch die Strahlenschutzbeauftragten vor Aufnahme der Tätigkeit und während dieser Tätig
keit jährlich über Arbeitsmethoden, die möglichen Gefahren, die anzuwendenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und den für 
diese Tätigkeit wesentlichen Inhalt der Strahlenschutzverordnung 2001 und der Röntgenverordnung und der Strahlenschutzanwei
sung zu unterweisen. 

Über den Inhalt und den Zeitpunkt der Unterweisung sind Aufzeichnungen zu führen, die von den unterwiesenen Personen zu 
unterschreiben sind. 

6.	 Festlegungen zum Arbeitsverhalten 

Beim Umgang mit bauartzugelassenen Vorrichtungen und beim Betrieb von Schulröntgeneinrichtungen sind neben den Festlegun
gen dieser Strahlenschutzanweisung die Betriebsanleitungen und andere relevante Unterlagen des Herstellers und die in den Bau
artzulassungsscheinen aufgeführten Pflichten des Zulassungsinhabers zu beachten. 

Im Übrigen gilt: 

a) 	 Radioaktive Stoffe und Schulröntgeneinrichtungen dürfen ausschließlich in den in Nummer 2 bezeichneten Räumen verwen
det, gelagert oder betrieben werden. Die Lagerung hat diebstahlsicher zu erfolgen. 

b)	 Es ist Buch darüber zu führen, von wem, wann und wofür die radioaktiven Stoffe, Strahlenquellen und Vorrichtungen und die 
Röntgeneinrichtungen verwendet wurden. 

c)	 Bei Verlust oder Fund von radioaktiven Stoffen und Schulröntgeneinrichtungen ist unverzüglich Meldung zu erstatten. Der 
Meldeweg gemäß Alarmierungsplan ist einzuhalten. 

d)	 Am Ende des Kalenderjahres ist der zuständigen Behörde der Bestand an Vorrichtungen, die radioaktive Stoffe mit Halbwerts
zeiten > 100 Tage enthalten, mitzuteilen. 

e)	 Schülerinnen und Schüler dürfen nur unter ständiger Aufsicht und Anleitung der oder des Strahlenschutzbeauftragten mit ra
dioaktiven Stoffen umgehen und Schulröntgeneinrichtungen betreiben. 

f)	 Jeder muss darauf achten, dass die Strahlenexposition für sich und andere so gering wie möglich gehalten wird. 

7.	 Beförderung 

Die Beförderung von radioaktiven Stoffen für den Unterricht an Schulen (Schulquellen, übliche Aktivitäten), erfolgt entsprechend 
der Strahlenschutzverordnung 2001 in der Regel genehmigungsfrei. 

Jedoch sind gemäß der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt die in der Anlage 6 der Handreichung zu 
den VV-Strahlenschutz genannten Hinweise zu beachten. Bei der Beförderung ist ein entsprechendes Begleitpapier mitzuführen. 

8.	 Verhalten bei sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen 

Zu den sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen gehören insbesondere die Beschädigung, der Fund oder das Abhandenkom
men von radioaktiven Stoffen und Schulröntgeneinrichtungen. 

In jedem Falle haben die Rettung von Menschenleben und die Bergung von Verletzten Vorrang. 

Zur Dosisbegrenzung sind die nachfolgenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen: 

a)	 Der betroffene Raum ist abzusperren und zu verschließen. 

b)	 Die Zeitdauer, in der Personen einer Strahlenexposition ausgesetzt sind, ist möglichst kurz zu halten, z. B. durch Evakuierung 
aus dem betroffenen Raum oder Gebäude. 
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c)	 Müssen radioaktive Stoffe aus einem Bereich gebracht werden, sind sie in geeigneten Behältern zu bergen und zu sichern. 

d)	 Kontaminationen der Haut sind durch das Tragen von Schutzkleidung, z. B. Schutzhandschuhen, zu verhindern. 

e)	 Kontaminationen in angrenzenden Bereichen, z. B. Räume oder Flure, sind gegebenenfalls durch entsprechende Messungen 
vor dem Betreten oder Verlassen zu verhindern. 

Die oder der Strahlenschutzbeauftragte hat die zuständige Behörde sowie den Schulträger (Strahlenschutzverantwortlicher) und 
über die Schulleiterin oder den Schulleiter, die Schulrätin oder den Schulrat mit der Fachaufgabe Arbeitsschutz, Sicherheitserzie
hung und Unfallverhütung sowie bei Abhandenkommen radioaktiver Stoffe die zuständige Polizeidienststelle unverzüglich zu 
unterrichten. 

Diese Strahlenschutzanweisung tritt am  . . . . . . . . . . . . . . . . . . in Kraft. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ort, Datum

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unterschrift des Strahlenschutzverantwortlichen Unterschrift des Strahlenschutzbeauftragten 
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